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Einberufung der III. Gesamtsynode 
(9. Tagung) 

 
 Aufgrund von § 70 Abs. 1 der Kirchenver-
fassung wird die III. Gesamtsynode zu ihrer 9. 
Tagung auf  
 
 

Mittwoch, den 24. November 2004  
         nach Emden 
 
einberufen. 
 
 Die Tagung beginnt mit einem Abend-
mahlsgottesdienst um 17.00 Uhr in der 
Schweizer Kirche, Kirchstrasse 22, und wird 
bis zum 26. November 2004 andauern. 
 
 Weitere Einzelheiten werden den Synoda-
len demnächst gesondert bekannt gegeben. 

 Wir bitten, in den Gottesdiensten am Sonn-
tag, dem 21. November 2004, die Gesamtsy-
node in die Fürbitte einzuschließen. 
 
 L e e r , den 24. August 2004  
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 

S c h m i d t                                             D u i n  
 
 

Erste Verordnung 
vom 23. April 2004  

zur Änderung der Wahlordnung 
zum Kirchengesetz  

über Mitarbeitervertretungen  
in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
 Der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat aufgrund § 11 Absatz 2 des 
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Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland in 
der Fassung vom 1. Januar 2004 (ABl. EKD S. 
7) folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 

§ 1 
 

 Die Wahlordnung zum Kirchengesetz über 
Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland vom 23. Juli 1993 (ABl. 
EKD S. 405, ABl. EKD 1995 S. 488) wird wie 
folgt geändert: 
 
  1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Dem Absatz 1 wird folgender Halbsatz 

angefügt: 
 
  »es sei denn, die Mitarbeitervertretung 

wird im vereinfachten Wahlverfahren 
gemäß § 12 gewählt.« 

 
b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
   »Gleichzeitig soll eine entsprechende 

Zahl von Ersatzmitgliedern bestellt 
werden.« 

 
  2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
 In Absatz 1 werden die Wörter »wahlbe-

rechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen« durch das Wort »Wahlberechtigten« 
ersetzt. 

 
  3.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort 

»drei« durch das Wort »sieben« er-
setzt. 

 
 b) In Absatz 2 werden dem bisherigen 

Wortlaut folgende Sätze vorangestellt. 
»Der Wahlvorstand trifft seine Ent-
scheidungen durch Beschluss mit ein-
facher Stimmenmehrheit seiner Mit-
glieder. Bei Verhinderung eines Wahl-
vorstandsmitgliedes ist das Ersatzmit-
glied mit der nächst niedrigeren Zahl 
der Stimmen hinzuzuziehen. § 26 Ab-
satz 2 Sätze 2 und 3 und Absatz 3 
MVG sind entsprechend anzuwen-
den.« 

 
  4. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

 »§ 4 Listen der Wahlberechtigten und    
der Wählbaren«. 

 
 b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

  »Der Wahlvorstand erstellt für die 
Wahl je eine Liste der nach § 9 MVG 
Wahlberechtigten und der nach § 10 
MVG Wählbaren.« 

 
 c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
  »Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeite-

rin sowie die Dienststellenleitung kann 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach Auslegung oder Zurverfü-
gungstellung der Listen gegen die Ein-
tragung oder Nichteintragung von Mit-
arbeitern oder Mitarbeiterinnen Ein-
spruch einlegen.« 

 
  5. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz wird 

wie folgt gefasst: 
 
  », das in der Dienststelle zur Einsicht 

ausgelegt oder den Wahlberechtigten 
in geeigneter Weise bekannt gegeben 
wird.« 

 
 b) Absatz 2 Buchstabe d) wird wie folgt 

gefasst: 
 
  »den Hinweis, dass Einsprüche gegen 

die Listen binnen zwei Wochen nach 
Auslegung oder Zurverfügungstellung 
beim Wahlvorstand eingelegt werden 
können,« 

 
  6. § 6 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 »(1) Die Wahlberechtigten können binnen 

zwei Wochen nach Auslegung oder Zur-
verfügungstellung des Wahlausschrei-
bens einen Wahlvorschlag beim Wahlvor-
stand einreichen, der von mindestens drei 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein 
muss.« 

 
  7.  § 7 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

»zugeben« durch die Wörter »zu ge-
ben« ersetzt. 

 
  b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

  »(3) Die Stimmzettel sind dem Ge-
samtvorschlag (Absatz 1) entspre-
chend zu gliedern. Sie müssen in Grö-
ße, Farbe, Beschaffenheit und Be-
schriftung identisch sein und die Zahl 
der zu wählenden Mitglieder der Mitar-
beitervertretung muss darauf angege-
ben werden.« 
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  8.  § 8 wird wie folgt geändert: 
 
 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
  »Diese führen die Liste der Wahlbe-

rechtigten und vermerken darin die 
Stimmabgabe.« 

 
 b) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort 

»Stimmenabgabe« durch das Wort 
»Stimmabgabe« ersetzt. 

 
 c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort »ge-

legt« durch das Wort »eingeworfen« 
ersetzt. 

 
 d) Absatz 4 erster Halbsatz wird wie folgt 

gefasst: 
 
  »Auf dem Stimmzettel dürfen höchs-

tens soviel Namen angekreuzt wer-
den,«. 

 
  9. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
  »(1) Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt 

der Wahl verhindert sind, ihre Stimme 
persönlich abzugeben, können ihr 
Wahlrecht im Wege der Briefwahl aus-
üben.« 

 
 b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
  »Für die Briefwahl hat der Wahlvor-

stand auf Antrag 
 

 1. den Stimmzettel, 
  2. einen neutralen Wahlumschlag und 
  3. soweit notwendig einen größeren 

Freiumschlag, der die Anschrift des 
Wahlvorstandes und den Vermerk 
»Schriftliche Stimmabgabe« trägt, 
auszuhändigen oder zu übersen-
den.« 

   
  c) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
  »Der Antrag muss dem Wahlvorstand 

eine Woche vor der Wahl vorliegen.« 
 
 d) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort 

»Wählerliste« durch die Wörter »Liste 
der Wahlberechtigten« ersetzt. 

 
10. § 10 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 

»Gewählten« durch das Wort »Vorge-
schlagenen« ersetzt. 

 

 b) Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz wird 
wie folgt gefasst: 

 
  », auf welche die meisten Stimmen 

entfallen.« 
 
11. § 11 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Satz 1 werden nach dem Wort »un-

verzüglich« die Wörter »der Dienststel-
lenleitung und den Wahlberechtigten« 
eingefügt. 

 
 b) Satz 2 zweiter Halbsatz wird wie folgt 

gefasst: 
 
  », sofern sie nicht binnen einer Woche 

nach Zugang der Benachrichtigung 
dem Wahlvorstand gegenüber schrift-
lich abgelehnt wird.« 

 
12. § 12 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
  »In Dienststellen mit in der Regel nicht 

mehr als 100 Wahlberechtigten wird 
die Mitarbeitervertretung in einem ver-
einfachten Wahlverfahren gewählt, es 
sei denn ein Beschluss gemäß Absatz 
3 wird gefasst.« 

 
 b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 

»wahlberechtigten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen« durch das Wort »Wahl-
berechtigten« ersetzt. 

 
 c) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 

»wahlberechtigten und wählbaren Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen« durch 
die Wörter »Wahlberechtigten und der 
Wählbaren« ersetzt.  

 
 d) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
  »Die Versammlung wählt durch Zuruf 

aus ihrer Mitte einen Versammlungslei-
ter oder eine Versammlungsleiterin, 
welcher oder welche die Aufgaben des 
Wahlvorstandes übernimmt.« 

 
 e) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender 

Satz 4 eingefügt: 
 
  »§ 1 Absatz 3 ist entsprechend anzu-

wenden.« 
 
 f) In Absatz 2 neuer Satz 5 werden die 

Wörter »durch geheime« durch die 
Wörter »in geheimer« ersetzt. 
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 g) Absatz 2 neuer Satz 8 zweiter Halb-
satz wird wie folgt gefasst: 

 
  », § 1 Absatz 3 gilt entsprechend.« 
 
 h) In Absatz 2 letzter Satz werden die 

Wörter »gilt § 11« durch die Wörter 
»gelten die §§ 10 und 11« ersetzt. 

 
13. § 13 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 
  »§ 13 Wahlunterlagen«. 
 
 b) In Absatz 1 werden die Wörter »Die 

Wahlakten (Niederschriften, Wählerlis-
ten, Listen der Wahlberechtigten, 
Wahlausschreiben, Wahlvorschläge, 
Stimmzettel usw.)« durch die Wörter 
»Sämtliche Wahlunterlagen, insbeson-
dere Niederschriften, Listen der Wahl-
berechtigten und der Wählbaren, 
Wahlausschreiben, Wahlvorschlägen, 
Stimmzettel,« ersetzt. 

 
14. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 erster Halbsatz wird wie folgt 

gefasst: 
 
  »Sofern die Vertretung der Jugendli-

chen und der Auszubildenden zu wäh-
len ist (§ 49 MVG),«. 

 
 b) In Absatz 2 werden die Wörter »Vor-

schläge zur Wählerliste« durch das 
Wort »Wahlvorschläge« ersetzt. 

 
 c) Absatz 3 erster Halbsatz wird wie folgt 

gefasst: 
 
  »Von den Wahlberechtigten können 

jeweils soviel Stimmen abgegeben 
werden,« 

 
15. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 

»§ 15 
Wahl der Vertrauensperson  

der schwerbehinderten  
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 
 (1) Wahlberechtigt sind alle in der Dienst-
stelle beschäftigten schwerbehinderten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen und Personen, die 
gemäß § 68 Absatz 2 SGB IX mit schwerbe-
hinderten Menschen gleichgestellt sind. 
 
 (2) Für die Wahl der Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen gelten die Vorschriften über die Wahl 

der Mitarbeitervertretung entsprechend. Ge-
mäß § 50 Absatz 4 MVG sind auch nicht 
schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen wählbar.« 
 

§ 2 
 

 Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche 
in Deutschland kann den Wortlaut der Wahl-
ordnung in der vom In-Kraft-Treten dieser Än-
derungsverordnung an geltenden Fassung im 
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bekannt machen.  
 

§ 3 
In-Kraft-Treten 

 
 Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2004 in 
Kraft. 
 
 H a n n o v e r , den 7. Juni 2004  
 

Evangelische Kirche in Deutschland 
 

- Kirchenamt -  
 
 
 

Bekanntmachung 
der 

Neufassung der Wahlordnung zum  
Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland  

vom 8. Juni 2004  
 

 Auf Grund des § 2 der Ersten Verordnung 
zur Änderung der Wahlordnung vom 23. April 
2004 (ABl. EKD S. 345) wird nachstehend der 
Wortlaut der Wahlordnung zum Kirchengesetz 
über Mitarbeitervertretungen in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland in der seit dem   
1. Juni 2004 geltenden Fassung bekannt ge-
macht. 
 
 H a n n o v e r, den 8. Juni 2004  
 

Evangelische Kirche in Deutschland 
 

- Kirchenamt -  
 

Anlage: 
 

Wahlordnung zum Kirchengesetz 
 über Mitarbeitervertretungen in der  

Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

§ 1 
Durchführung der Wahl,  

Zusammensetzung des Wahlvorstandes 
 

 (1) Die Wahl der Mitarbeitervertretung wird 
von einem Wahlvorstand vorbereitet und 
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durchgeführt, es sei denn die Mitarbeitervertre-
tung wird im vereinfachten Wahlverfahren ge-
mäß § 12 gewählt. 
 
 (2) Der Wahlvorstand besteht aus drei Mit-
gliedern. Gleichzeitig soll eine entsprechende 
Zahl von Ersatzmitgliedern bestellt werden. 
 
 (3) Mitglied oder Ersatzmitglied kann nur 
sein, wer die Wählbarkeit zur  Mitarbeiterver-
tretung besitzt (§ 10 MVG). Mitglieder und 
Ersatzmitglieder dürfen der bestehenden Mit-
arbeitervertretung der Dienststelle nicht ange-
hören. Wird ein Mitglied oder Ersatzmitglied 
zur Wahl aufgestellt, so scheidet es aus dem 
Wahlvorstand aus; an seine Stelle tritt das 
Ersatzmitglied, das bei der Bildung des Wahl-
vorstandes die nächst niedrigere Stimmenzahl 
erhalten hat.  
 

§ 2 
Bildung des Wahlvorstandes 

 
 (1) Der Wahlvorstand wird spätestens drei 
Monate vor Ablauf der regelmäßigen Amtszeit 
der  Mitarbeitervertretung in einer von der am-
tierenden Mitarbeitervertretung einzuberufen-
den Mitarbeiterversammlung (§ 31 MVG) durch 
Zuruf und offene Abstimmung gebildet, sofern 
nicht mindestens ein Drittel der Wahlberechtig-
ten eine geheime Abstimmung beantragt. 
 
 (2) In den Fällen des § 16 Absatz 1 MVG 
(Neuwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf 
der Amtszeit) ist unverzüglich von der Dienst-
stellenleitung oder der Gesamtmitarbeiterver-
tretung eine Mitarbeiterversammlung zur Bil-
dung des Wahlvorstandes einzuberufen. Die 
Leitung dieser Mitarbeiterversammlung wird 
von dieser durch Zuruf und offene Abstimmung 
bestimmt. 
 

§ 3 
Geschäftsführung des Wahlvorstandes 

 
 (1) Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende sowie 
den Schriftführer oder die Schriftführerin. Hier-
zu beruft das älteste Mitglied den Wahlvor-
stand binnen sieben Tagen nach seiner Wahl 
ein. 
 
 (2) Der Wahlvorstand trifft seine Entschei-
dungen durch Beschluss mit einfacher Stim-
menmehrheit seiner Mitglieder. Bei Verhinde-
rung eines Wahlvorstandsmitgliedes ist das 
Ersatzmitglied mit der nächst niedrigeren Zahl 
der Stimmen hinzuzuziehen. § 26 Absatz 2 
Sätze 2 und 3 und Absatz 3 MVG sind ent-
sprechend anzuwenden. Über alle Sitzungen 
des Wahlvorstandes und die im Folgenden 
bestimmten Handlungen sind Niederschriften 

zu erstellen, die von dem oder der Vorsitzen-
den und dem Schriftführer oder der Schriftfüh-
rerin zu unterzeichnen sind.  
 

§ 4 
Listen der Wahlberechtigten  

und der Wählbaren 
 

 (1) Der Wahlvorstand erstellt für die Wahl je 
eine Liste der nach § 9 MVG Wahlberechtigten 
und der nach § 10 MVG Wählbaren. Beide 
Listen sind mindestens vier Wochen vor der 
Wahl in der Dienststelle zur Einsicht auszule-
gen oder den Wahlberechtigten in anderer 
geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen.  
 
 (2) Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 
sowie die Dienststellenleitung kann innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach Auslegung 
oder Zurverfügungstellung der Listen gegen 
die Eintragung oder Nichteintragung von Mit-
arbeitern oder Mitarbeiterinnen Einspruch ein-
legen. Der Wahlvorstand entscheidet unver-
züglich über den Einspruch und erteilt darüber 
einen schriftlichen Bescheid. 
 
 (3) Die Dienststellenleitung und andere 
kirchliche Stellen haben bei der Aufstellung der 
in Absatz 1 genannten Listen Amtshilfe zu 
leisten. 
 

§ 5 
Wahltermin und Wahlausschreiben 

 
 (1) Der Wahlvorstand setzt den Termin für 
die Wahl der Mitarbeitervertretung fest. Der 
Termin darf nicht später als drei Monate nach 
der Bildung des Wahlvorstandes liegen. Der 
Wahlvorstand erlässt spätestens vier Wochen 
vor dem Wahltag ein Wahlausschreiben, das in 
der Dienststelle zur Einsicht ausgelegt oder 
den Wahlberechtigten in anderer geeigneter 
Weise bekannt gegeben wird. Auswärtig be-
schäftigte Wahlberechtigte erhalten das Wahl-
ausschreiben durch Zusendung.  
 
 (2) Das Wahlausschreiben muss Angaben 
erhalten über 
 
a) Ort und Tag seines Erlasses, 
 
b) Ort, Tag und Zeit der Wahl, 
 
c) Ort und Zeit der Auslegung der in § 4 Ab-

satz 1 genannten Listen zur Einsichtnahme 
 
d) den Hinweis, dass Einsprüche gegen die 

Listen binnen zwei Wochen nach Ausle-
gung oder Zurverfügungstellung beim 
Wahlvorstand eingelegt werden können, 

 
e) die Zahl der zu wählenden Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung, 
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f) die Frist für die Einreichung von Wahlvor-
schlägen (§ 6), 

 
g) die Voraussetzungen und das Verfahren für 

die Briefwahl (§ 9). 
 
 (3) Auf § 12 MVG (Vertreter der Berufs-
gruppen und Arbeitsbereiche) ist besonders 
hinzuweisen. 
 

§ 6 
Wahlvorschläge 

 
 (1) Die Wahlberechtigten können binnen 
zwei Wochen nach Auslegung oder Zurverfü-
gungstellung des Wahlausschreibens einen 
Wahlvorschlag beim Wahlvorstand einreichen, 
der von mindestens drei Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein muss. 
 
 (2) Der Wahlvorstand prüft unverzüglich die 
Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschläge und 
die Wählbarkeit der Vorgeschlagenen. Er ü-
berzeugt sich, dass die Vorgeschlagenen mit 
ihrer Nominierung einverstanden sind. Bean-
standungen sind dem ersten Unterzeichner 
des Wahlvorschlages unverzüglich mitzuteilen; 
sie können innerhalb der Einreichungsfrist 
behoben werden.  
 

§ 7 
Gesamtvorschlag und Stimmzettel 

 
 (1) Der Wahlvorstand stellt alle gültigen 
Wahlvorschläge zu einem Gesamtvorschlag 
zusammen und führt darin die Namen der Vor-
geschlagenen in alphabetischer Reihenfolge 
auf. Art und Ort der Tätigkeit der Wahlbewer-
ber sind anzugeben. 
 
 (2) Der Gesamtvorschlag soll mindestens 
doppelt soviel Namen enthalten wie Mitglieder 
der Mitarbeitervertretung zu wählen sind. Er ist 
den Wahlberechtigten spätestens eine Woche 
vor der Wahl durch Aushang oder schriftliche 
Mitteilung bekannt zu geben. 
 
 (3) Die Stimmzettel sind dem Gesamtvor-
schlag (Absatz 1) entsprechend zu gliedern. 
Sie müssen in Größe, Farbe, Beschaffenheit 
und Beschriftung identisch sein und die Zahl 
der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung muss darauf angegeben werden.  
 

§ 8 
Durchführung der Wahl 

 
 (1) Die Wahl findet in Anwesenheit von 
mindestens zwei Mitgliedern des Wahlvorstan-
des statt. Diese führen die Liste der Wahlbe-
rechtigten und vermerken darin die Stimmab-
gabe. Vor Beginn der Stimmabgabe hat der 

Wahlvorstand festzustellen, dass die Wahlur-
nen leer sind, sie sind bis zum Abschluss der 
Wahlhandlung verschlossen zu halten.  
 
 (2) Das Wahlrecht wird durch Abgabe des 
Stimmzettels ausgeübt, der zusammengefaltet 
in die verschlossene Wahlurne eingeworfen 
wird. Es können auch Wahlumschläge für die 
Wahlzettel ausgegeben werden. Vor der Aus-
gabe des Stimmzettels ist festzustellen, ob der 
Wähler wahlberechtigt ist. 
 
 (3) In Bedarfsfällen können mehrere 
Stimmbezirke eingerichtet werden. In diesem 
Fall kann der Wahlvorstand seine Ersatzmit-
glieder zur Durchführung der Wahl heranzie-
hen. In jedem Stimmbezirk müssen zwei Mit-
glieder des Wahlvorstandes oder ein Mitglied 
und ein Ersatzmitglied anwesend sein. Für die 
nötigen Arbeiten im Wahlraum kann der Wahl-
vorstand Wahlhelfer hinzuziehen.  
 
 (4) Auf dem Stimmzettel dürfen höchstens 
soviel Namen angekreuzt werden, wie Mitglie-
der in die Mitarbeitervertretung zu wählen sind. 
 
 (5) Die unbeobachtete Kennzeichnung der 
Stimmzettel ist zu gewährleisten. Körperlich 
behinderte Wahlberechtigte können sich einer 
Person ihres Vertrauens bedienen. 
 

§ 9 
Stimmabgabe durch Briefwahl 

 
 (1) Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der 
Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich 
abzugeben, können ihr Wahlrecht im Wege der 
Briefwahl ausüben. 
 
 (2) Für die Briefwahl hat der Wahlvorstand 
auf Antrag 
 
1. den Stimmzettel, 
 
2. einen neutralen Wahlumschlag und 
 
3. soweit notwendig einen größeren Freium-

schlag, der die Anschrift des Wahlvorstan-
des und den Vermerk »Schriftliche Stimm-
abgabe« trägt, 

 
auszuhändigen oder zu übersenden. 
 
 Der Antrag muss dem Wahlvorstand eine 
Woche vor der Wahl vorliegen. Wer den An-
trag für einen anderen Wahlberechtigten stellt, 
muss nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Eine Ablehnung ist dem Antragsteller unver-
züglich mitzuteilen. 
 
 (3) Im Wege der Briefwahl abgegebene 
Stimmen können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie bis zum Ende der Wahlhandlung 
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beim Wahlvorstand eingegangen sind.  
 
 (4) Der Wahlvorstand sammelt die einge-
henden Wahlbriefe und bewahrt sie bis zum 
Schluss der Wahlhandlung gesondert auf. Er 
vermerkt die Stimmabgabe in der Liste der 
Wahlberechtigten, in der auch die Aushändi-
gung des Wahlbriefes zu vermerken ist. Nach 
Abschluss der Wahlhandlung öffnet der Wahl-
vorstand alle bis dahin vorliegenden Wahl-
briefumschläge, entnimmt ihnen die Wahlum-
schläge und legt diese in die Wahlurne.  
 
 (5) Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn er erst 
nach Beendigung der Wahlhandlung einge-
gangen ist. Ein ungültiger Wahlbrief ist samt 
seinem Inhalt auszusondern und zu den Wahl-
unterlagen zu nehmen.  
 

§ 10 
Feststellung des Wahlergebnisses 

 
 (1) Nach Beendigung der Wahl stellt der 
Wahlvorstand unverzüglich fest, wie viele 
Stimmen auf die einzelnen Vorgeschlagenen 
entfallen sind und ermittelt ihre Reihenfolge 
nach der Stimmenzahl. Das Ergebnis ist in 
einem Protokoll festzuhalten, das vom Wahl-
vorstand zu unterzeichnen ist. Die Auszählung 
der Stimmen ist für die Wahlberechtigten öf-
fentlich. 
 
 (2) Sind nach § 8 Absatz 3 mehrere Stimm-
bezirke eingerichtet, so stellt der Wahlvorstand 
erst nach Abschluss der Wahlhandlung in allen 
Stimmbezirken das Gesamtergebnis fest. Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
 (3) Als Mitarbeitervertreter oder Mitarbeiter-
vertreterin sind die Vorgeschlagenen gewählt, 
auf welche die meisten Stimmen entfallen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
 (4) Ersatzmitglieder sind die Vorgeschlage-
nen, auf welche die in der Reihenfolge nächst 
niedrigere Zahl der Stimmen entfällt oder die 
bei der Feststellung der gewählten Mitglieder 
der Mitarbeitervertretung durch Los ausge-
schieden sind. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. 
 
 (5) Ungültig sind Stimmzettel, 
 
a) die bei der Verwendung von Wahlumschlä-

gen nicht in einem Wahlumschlag abgege-
ben worden sind, 

 
b) die nicht vom Wahlvorstand ausgegeben 

worden sind, 
 
c) auf denen mehr Namen als nach § 8 Ab-

satz 4 zulässig angekreuzt worden sind o-
der aus denen sich der Wille des Wählers 

nicht zweifelsfrei ergibt, 
 
d) die einen Zusatz enthalten.  
 

§ 11 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

 
 Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis 
unverzüglich der Dienststellenleitung und den 
Wahlberechtigten in geeigneter Weise bekannt 
und benachrichtigt die Gewählten schriftlich. 
Die Wahl gilt als angenommen, sofern sie nicht 
binnen einer Woche nach Zugang der Benach-
richtigung dem Wahlvorstand gegenüber 
schriftlich abgelehnt wird. Wird die Wahl abge-
lehnt, tritt an die Stelle des oder der Gewählten 
der oder die Vorgeschlagene mit der nächst 
niedrigeren Stimmenzahl. 
 

§ 12 
Vereinfachte Wahl 

 
 (1) In Dienststellen mit in der Regel nicht 
mehr als 100 Wahlberechtigten wird die Mitar-
beitervertretung in einem vereinfachten Wahl-
verfahren gewählt, es sei denn ein Beschluss 
gemäß Absatz 3 wird gefasst. Die Wahl erfolgt 
in einer Versammlung der Wahlberechtigten, 
für die Einberufung gilt § 2 entsprechend. Die 
Einberufung muss schriftlich oder durch Aus-
hang erfolgen und die Namen der Wahlberech-
tigten und der Wählbaren enthalten sowie die 
Anzahl der zu wählenden Mitglieder der Mitar-
beitervertretung. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass Wahlvorschläge schon vor der Versamm-
lung vorbereitet und dann in ihr eingebracht 
werden können. 
 
 (2) Die Versammlung wählt durch Zuruf aus 
ihrer Mitte einen Versammlungsleiter oder eine 
Versammlungsleiterin, welcher oder welche die 
Aufgaben des Wahlvorstandes übernimmt. Er 
oder sie erläutert die Voraussetzungen und die 
Form des vereinfachten Wahlverfahrens. Da-
nach fordert der Versammlungsleiter oder die 
Versammlungsleiterin die Versammlung auf, 
durch Zuruf oder schriftlich Wahlvorschläge 
abzugeben. § 1 Absatz 3 ist entsprechend 
anzuwenden. Über die Wahlvorschläge wird in 
geheimer Wahl abgestimmt. Für die Wahl gel-
ten die allgemeinen Grundsätze über die 
Durchführung von Wahlen nach § 8 entspre-
chend. Eine Briefwahl findet nicht statt. Für die 
Stimmauszählung hat der Versammlungsleiter 
oder die Versammlungsleiterin einen Mitarbei-
ter oder eine Mitarbeiterin aus der Versamm-
lung hinzuzuziehen. § 1 Absatz 3 gilt entspre-
chend. Für die Feststellung und Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses gelten die §§ 10 und 11 
entsprechend. 
 
 (3) In Dienststellen mit mehr als 15 wahlbe-
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rechtigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
kann die Versammlung beschließen, dass das 
vereinfachte Wahlverfahren nicht stattfindet. In 
diesem Fall wählt die Versammlung einen 
Wahlvorstand, der die Wahl in nicht verein-
fachter Weise vorbereitet und durchführt.  
 

§ 13 
Wahlunterlagen 

 
 Sämtliche Wahlunterlagen, insbesondere 
Niederschriften, Listen der Wahlberechtigten 
und der Wählbaren, Wahlausschreiben, Wahl-
vorschläge, Stimmzettel, sind von der Mitarbei-
tervertretung fünf Jahre lang aufzubewahren. 
 

§ 14 
Wahl der Vertretung  

der Jugendlichen und der Auszubildenden 
 

 (1) Sofern die Vertretung der Jugendlichen 
und der Auszubildenden zu wählen ist (§ 49 
MVG), erfolgt die Wahl unter Leitung des 
Wahlvorstandes in einem gesonderten Wahl-
gang, soweit die Wahl zeitlich im Zusammen-
hang mit dem allgemeinen Wahltermin fällt.  
 
 (2) Wahlvorschläge können von Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen abgegeben werden, 
die berechtigt sind, die Vertretung der Jugend-
lichen und der Auszubildenden zu wählen.  
 
 (3) Von den Wahlberechtigten können je-
weils soviel Stimmen abgegeben werden, wie 
Personen in die Vertretung der Jugendlichen 
und der Auszubildenden zu wählen sind. 
 
 (4) Im Übrigen gelten für das Wahlverfah-
ren die Bestimmungen dieser Wahlordnung 
sinngemäß. 
 

§ 15 
Wahl  

der Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 
 (1) Wahlberechtigt sind alle in der Dienst-
stelle beschäftigten schwerbehinderten Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen und Personen, die 
gemäß § 68 Absatz 2 SGB IX mit schwerbe-
hinderten Menschen gleichgestellt sind. 
 
 (2) Für die Wahl der Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen gelten die Vorschriften über die Wahl 
der Mitarbeitervertretung entsprechend. Ge-
mäß § 50 Absatz 4 MVG sind auch nicht 
schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen wählbar. 
 

§ 16 
(In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten) 

Vertrag 
zwischen 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und 

der Verwertungsgesellschaft Musikedition 
vom 16. März 2004  

 
Vertrag 

 
zwischen 

 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
vertreten durch den Rat der EKD, dieser ver-
treten durch den Ratsvorsitzenden und den 
Präsidenten des Kirchenamtes der EKD, 
 
 - im Folgenden EKD genannt -  
 

und 
 

der Verwertungsgesellschaft Musikedition, 
Kassel, vertreten durch ihren Präsidenten und 
ihren Geschäftsführer, 
 
 - im Folgenden VG genannt -  
 
über Nutzungsrechte für Druck und Vertrieb im 
Hinblick auf das Evangelische Gesangbuch 
(EG) und die von der Deutschen Bibelgesell-
schaft herausgegebene CD-ROM zum EG. 
 
Die EKD handelt zugleich für ihre Gliedkirchen 
sowie für die Evangelische Kirche A. und H. B. 
Österreichs und die Kirche Augsburgischer 
Konfession und die Reformierte Kirche im El-
sass und Lothringen. 
 

§ 1 
Gegenstand und Zweck des Vertrages 

 
1. Dieser Vertrag ersetzt den Vertrag zwi-

schen der EKD und der VG vom 
23.4.92/2.4.92 samt der 1. Ergänzung vom 
2.11.99/11.10.99. Der Ergänzungsvertrag 
zum Werkbuch vom 9.11.1995/20.11.1995 
behält weiterhin Gültigkeit. 

 
2. Gegenstand dieses Vertrages ist das E-

vangelische Gesangbuch. Es bildet ein 
Sammelwerk für den Kirchengebrauch i.S. 
des § 46 UrhG. Die EKD wird Nutzungs-
rechte aus diesem Vertrag weiter übertra-
gen auf ihre Gliedkirchen und die anderen 
vorstehend genannten Kirchen. Diese wer-
den Verlagen/Presseverbänden ihrer Wahl 
Unternutzungsrechte für Druck und den 
Vertrieb des neuen Evangelischen Ge-
sangbuches einräumen. 

 
3. Durch diesen Vertrag werden zwischen der 

EKD und der VG hinsichtlich der im EG ab-
gedruckten Werke (Lieder und Texte) die 
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erforderlichen urheberrechtlichen Vereinba-
rungen getroffen. Die VG versichert, dass 
sie über die Wahrnehmungsrechte an den 
genannten Werken verfügt und dass Rech-
te Dritter nicht beeinträchtigt werden. Die 
VG stellt die EKD und die anderen Berech-
tigten von eventuellen Ansprüchen Dritter, 
insbesondere Autoren, Verlagen und ande-
ren Wahrnehmungsgesellschaften, frei. 

 
 
 

§ 2 
Umfang des Vertrages 

 
 Der Vertrag deckt nachstehende im Auftrag 
der EKD bzw. der anderen berechtigten Kir-
chen erfolgende Rechtsnutzungen ab: 
 
a) die Vervielfältigung und Verbreitung der im 

EG abgedruckten Werke in allen Ausgaben 
und Auflagen des Evangelischen Gesang-
buchs sowie in Auszügen aus dem Ge-
sangbuch, die von Gliedkirchen oder den 
anderen genannten Kirchen für ihren 
Gebrauch herausgegeben werden, 

 
b) die Verwendung von Melodien für die im 

Auftrag der EKD, der Gliedkirchen oder der 
anderen genannten Kirchen erscheinenden 
mehrstimmigen Begleitbücher, nämlich für 
das Orgelchoralbuch und das Posaunen-
choralbuch, wobei die Bearbeitung der Zu-
stimmung des Urhebers/Rechtsinhabers 
bedarf, 

 
c) die Verwendung der Melodien für die im 

Auftrag der EKD, der Gliedkirchen oder der 
anderen genannten Kirchen erscheinenden 
mehrstimmigen Auswahlausgaben für Kir-
chenchöre und für Gitarrenbegleitung, wo-
bei die Bearbeitung der Zustimmung des 
Urhebers/Rechtsinhabers bedarf. 

 
d) Einbezogen ist auch die Speicherung von 

Melodien und Texten auf Diskette, CD-R 
und ähnlichen Dokumentationssystemen 
sowie deren Verwendung für die gemeindli-
che und wissenschaftlich-theologische Ar-
beit. 

 
 Ausdrucke von Melodien und Texten sind 

nur im Rahmen des Gesamtvertrages zwi-
schen VG Musikedition und EKD über das 
Fotokopieren von Liedern und Noten zuläs-
sig, d.h. nur für Gottesdienste und gottes-
dienstähnliche Veranstaltungen (einschließ-
lich ihrer Vorbereitung). Darüber hinausge-
hende Ausdrucke und Vervielfältigungen 
müssen bei den Rechtsinhabern angefragt 
werden, ausgenommen Ausdrucke für wis-
senschaftlich-theologische Arbeit. 

§ 3 
Vergütung 

 
1. Die Vergütung für die Nutzung nach § 2 des 

Vertrages beträgt für jedes verkaufte Ex-
emplar des Gesangbuchs 

 
 0,0016 Euro pro Recht für die Absatzzahlen 

2003 
 
 0,0018 Euro pro Recht für die Absatzzahlen 

2004  
 
 0,002 Euro pro Recht für die Absatzzahlen 

2005, 2006  und 2007. 
 
 Bei Kanons und Singsprüchen bis zu drei 

Notzeilen werden Text und Melodie zu-
sammen mit 0,0016 Euro (1 Recht) bewer-
tet. Längere Kanons werden wie ein Lied (2 
Rechte) behandelt. 

 
2. Die Vergütung wird jährlich – jeweils zum 

Stichtag 31. Dezember – durch die EKD mit 
der VG abgerechnet, spätestens zum 1. 
März des Folgejahres. 

 
3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer trägt die 

EKD. 
 
4. Die EKD wird Verlage und Presseverbände, 

die das Gesangbuch im Auftrag der Kirchen 
herstellen und vertreiben, zur jährlichen Be-
richterstattung über die verkaufte Auflage 
verpflichten und gegenüber der VG ent-
sprechend Absatz 2 abrechnen. 

 
5. Für die von der Deutschen Bibelgesell-

schaft herausgegebene CD-ROM zum EG 
werden folgende Lizenzgebühren verein-
bart: 

 
 0,001023 Euro pro Recht für die Absatz-

zahlen bis einschließlich 2002 
  
 0,003 Euro pro Recht für die Absatzzahlen 

2003, 2004 und 2005 
 
 0,004 Euro pro Recht für die Absatzzahlen 

2006 und 2007. 
 
 Die Abrechnung durch die Bibelgesellschaft 

erfolgt nach Maßgabe des Absatz 2. Die 
gesetzliche Mehrwertsteuer trägt die Bibel-
gesellschaft. 

 
§ 4 

Regionale Anhänge 
 

1. Die VG berechnet für Lieder/Texte, die für 
die regionalen Anhänge zum Stammteil des 
EG zusätzlich ausgewählt werden, die glei-
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chen Vergütungen, wie sie für das Evange-
lische Gesangbuch (Stammteil) hiermit ver-
einbart werden. Dies gilt für integrierte, d.h. 
mit dem Stammteil in einem Band erschei-
nende Anhänge. Für gesondert erschei-
nende Anhänge kann die VG von den 
betreffenden Gliedkirchen/Kirchen einen 
angemessenen Zuschlag verlangen.  

 
2. Regionalanhänge können ab einer be-

stimmten Auflagenhöhe als Gesamtauflage 
unter Gewährung eines Rabatts abgerech-
net werden. 

 
§ 5 

Angaben für die Rechtsinhaber 
 

 Die Urheber von Text und Melodie werden 
bei jedem Lied genannt. Die Angaben über die 
Rechtsinhaber an geschützten Stücken im 
Evangelischen Gesangbuch werden in einem 
Quellenverzeichnis zusammengefasst, das in 
allen Ausgaben enthalten ist. 
 

§ 6 
Vertragsdauer 

 
 Dieser Vertrag ist befristet bis zum 
31.12.2007. Beide Seiten vereinbaren, recht-
zeitig über eine Verlängerung des Vertrages zu 
verhandeln. 
 

§ 7 
Ergänzende Bestimmungen 

 
1. Änderungen/Ergänzungen des Vertrages 

bedürfen der Schriftform. 
 
2. Die Vertragspartner kommen überein, Mei-

nungsverschiedenheiten über Bestimmun-
gen dieses Vertrages möglichst auf gütli-
chem Wege zu regeln. Für beide Teile gilt 
als Erfüllungsort Kassel. 

 
3. Ergänzend zu diesem Vertrag gelten die 

Bestimmungen des Urheberrechts- und des 
Verlagsgesetzes. 

 
 

Bekanntmachung 
der Neufassung des 

Kirchengesetzes 
vom 11. Februar 1986 

zur Regelung der Rechtsstellung 
der Pfarrer und Pfarrerinnen der 
Evangelisch-reformierten Kirche 

(Synode evangelisch-reformierter Kirchen 
in Bayern und Nordwestdeutschland) 

(Pfarrerdienstgesetz) 
in der Fassung vom 6. Mai 2004  

 
 Auf Grund von § 2 des Kirchengesetzes 

vom 6. Mai 2004 (Gesetz- und Veord-
nungsbl. Bd. 18 S. 243) zur Regelung der 
Rechtsstellung der Pfarrer und Pfarrerinnen 
der Evangelisch-reformierten Kirche (Syno-
de evangelisch-reformierter Kirchen in Bay-
ern und Nordwestdeutschland) (Pfarrer-
dienstgesetz) vom 11. Februar 1986 in der 
Fassung vom 14. November 2003 wird 
nachstehend der Wortlaut des Kirchenge-
setzes in der seit dem 1. Juli 2004 gelten-
den Fassung bekannt gemacht. 

 
  L e e r, den 15. Oktober 2004  
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 

S c h m i d t 
 
 
 

Anlage: 
 
 

Kirchengesetz 
zur Regelung der Rechtsstellung 

der Pfarrer und Pfarrerinnen 
der Evangelisch-reformierten Kirche 

(Synode evangelisch-reformierter Kirchen 
in Bayern und Nordwestdeutschland) 

(Pfarrerdienstgesetz) 
vom 6. Mai 2004  
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Dienstverhältnis 

 
 (1) Die Gemeinde Jesu Christi hat den Auf-
trag, das Wort zu verkündigen. Alle ihre Glieder 
sind berufen, in Wort und Tat den Zuspruch 
und Anspruch des Evangeliums weiter-
zugeben. Um diesen Auftrag wahrzunehmen, 
beruft die Gemeinde Männer und Frauen, die 
die Gabe der Leitung, der Diakonie, der Seel-
sorge, der Lehre und der öffentlichen Verkündi-
gung haben. Von diesen Diensten nimmt der 
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Pfarrer oder die Pfarrerin hauptberuflich die 
Aufgabe der Verkündigung in Predigt, Lehre, 
Seelsorge, Taufe, Abendmahl und in Gemein-
schaft mit dem Kirchenrat/dem Presbyterium 
die Leitung der Gemeinde nach den Ordnun-
gen der Kirche wahr.  
 
 (2) Pfarrer oder Pfarrerinnen im Sinne die-
ses Kirchengesetzes sind Personen, die nach 
Maßgabe des Pfarrstellenbesetzungsrechts in 
das Pfarramt einer Gemeinde oder eines Syn-
odalverbandes der Evangelisch-reformierten 
Kirche (Synode evangelisch-reformierter 
Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) 
berufen und hierzu ordiniert worden sind oder 
die in eine von der Gesamtsynode errichtete 
Pfarrstelle berufen worden sind. 
 
 (3) Das Pfarrdienstverhältnis ist in der 
Regel ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis besonderer Art auf Lebenszeit, das nur 
aufgrund eines Kirchengesetzes verändert 
oder beendigt werden kann. In Pfarrstellen, die 
für besondere Aufgabenbereiche errichtet 
werden, kann der Pfarrer oder die Pfarrerin für 
eine begrenzte Zeit berufen werden. Die 
Amtszeit muss mindestens sechs Jahre 
betragen; sie kann mit Zustimmung des Pfar-
rers oder der Pfarrerin verlängert werden. 
Auch in diesen Fällen wird das Dienstverhält-
nis auf Lebenszeit begründet. In Pfarrstellen, 
die nach Maßgabe des Haushaltsrechtes zur 
befristeten Besetzung durch das Moderamen 
der Gesamtsynode, durch die Kirchenge-
meinden oder die Synodalverbände zur Ver-
fügung stehen, werden für das Amt des Pfar-
rers oder der Pfarrerin anstellungsfähige Ge-
meindeglieder mit einem Anstellungsvertrag 
zeitlich befristet beschäftigt. 
 
 (4) Die Gemeinde und die synodale Ge-
meinschaft gewähren dem Pfarrer oder der 
Pfarrerin Schutz für seinen oder ihren Dienst 
und seine oder ihre Stellung als Pfarrer oder 
Pfarrerin und Fürsorge für ihn oder sie und 
seine oder ihre Familie. 
 
 

§ 2 
Dienstaufsicht 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist in der 
Führung des geistlichen Amtes, namentlich in 
Predigt, Lehre, Seelsorge und Verwaltung der 
Sakramente vom Kirchenrat/Presbyterium und 
von der Gemeindevertretung unabhängig. Die 
Bestimmungen der §§ 1 und 22 der Kirchenver-
fassung und des § 1 dieses Kirchengesetzes 
werden hierdurch nicht berührt. 
 
 (2) Die Mitaufsicht über die Pfarrer und 
Pfarrerinnen führt das Moderamen der Syno-

de, die oberste Dienstaufsicht das Moderamen 
der Gesamtsynode.  
 

 
II. Voraussetzungen der Anstellung 

 
§ 3 

Anstellungsfähigkeit 
 

 (1) In der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland) darf zum 
Pfarrer oder zur Pfarrerin nur berufen werden, 
wer anstellungsfähig ist. Die Voraussetzung 
der Anstellungsfähigkeit ist nach dem Kirchen-
gesetz über die Ausbildung der Pfarrer und 
Pfarrerinnen (Pfarrerausbildungsordnung - 
PfAO) in der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland) festzustel-
len. Über die Anstellungsfähigkeit wird dem 
Bewerber oder der Bewerberin eine Urkunde 
erteilt. 
 
 (2) Die Anstellungsfähigkeit als Pfarrer 
oder Pfarrerin kann auch einem Bewerber 
oder einer Bewerberin zuerkannt werden, der 
oder die in einer anderen Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland oder 
Mitgliedskirchen des Reformierten Weltbun-
des die Anstellungsfähigkeit erworben hat, 
wenn 
 
1. der Nachweis einer gleichwertigen wis-

senschaftlichen und praktischen Ausbil-
dung erbracht oder allgemein anerkannt 
ist und 

 
2. der Bewerber oder die Bewerberin vorher 

an einem Kolloquium mit dem 
Theologischen Prüfungsausschuss zur 
Feststellung des Bekenntnisstandes 
und der Eignung des Bewerbers oder der 
Bewerberin teilgenommen hat. 

 
Für andere Bewerber oder Bewerberinnen 
gelten die Nrn. 1 und 2 entsprechend. 
 
 (3)  Die Anstellungsfähigkeit geht verloren 
 
1. bei Streichung aus der Liste der Kandi-

daten und Kandidatinnen des Pfarramtes 
nach dem Kirchengesetz über die Aus-
bildung der Pfarrer und Pfarrerinnen 
(Pfarrerausbildungsordnung - PfAO) in 
der Evangelisch-reformierten Kirche (Sy-
node evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland), 

 
2. bei Ausscheiden aus dem Dienst der Kir-

che gemäß § 46, 
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3. bei Entfernung aus dem Dienst aufgrund 
Disziplinarurteils. Bei Verlust der Anstel-
lungsfähigkeit ist die Urkunde über die 
Anstellungsfähigkeit an das Moderamen 
der Gesamtsynode zurückzugeben. 

 
 

§ 4 
Ordination 

 
 (1) Der durch die Ordination erteilte und 
mit ihr übernommene Auftrag einer Gemein-
de oder eines Synodalverbandes begründet 
die Pflicht und das Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung, Lehre, Seelsorge, Voll-
zug der Taufe und Leitung der Abendmahls-
feiern. 
 
 (2) Die Ordination erfolgt bei der Berufung 
in ein Pfarramt auf Lebenszeit. Über Ausnah-
men entscheidet das Moderamen der Gesamt-
synode im Einzelfall. Besondere Regelungen in 
diesem Gesetz bleiben unberührt. 
 
 (3) Die Ordination wird von dem Kirchen-
rat/Presbyterium der beauftragenden Ge-
meinde gemeinsam mit dem Präses oder der 
Frau Präses der Synode oder dessen oder 
deren Vertreter oder Vertreterin im Gottes-
dienst der Gemeinde nach der Agende vollzo-
gen. 
 
 (4) Über die Ordination wird eine Nieder-
schrift gefertigt, die von dem Ordinator oder 
der Ordinatorin und dem oder der Ordinier-
ten unterzeichnet wird. Der oder die Ordi-
nierte erhält eine Ordinationsurkunde. 
 
 

III. Begründung des Dienstverhältnisses 
 
 

§  5 
Berufungsurkunde 

 
  Über die Berufung zum Pfarrer oder zur 
Pfarrerin ist vom Moderamen der Gesamtsyno-
de eine Urkunde auszufertigen, die außer dem 
Namen, Geburtstag und Geburtsort des oder 
der Berufenen mindestens folgende Angaben 
enthalten muss: 
 
1. die ausdrückliche Bestätigung, dass der 

oder die Berufene unter Berufung in ein 
Dienstverhältnis auf Lebenszeit in der E-
vangelisch-reformierten Kirche(Synode e-
vangelisch-reformierter Kirchen in Bayern 
und Nordwestdeutschland) zum Pfarrer 
oder zur Pfarrerin berufen worden ist,
   

2. die Bezeichnung der übertragenen Pfarr-
stelle und des Dienstsitzes, 

3.  im Falle des § 1 Absatz 3 Satz 2 die Zeit der 
Berufung in die Pfarrstelle. 

 
§ 6 

Beginn des Dienstverhältnisses 
 

 (1) Die Begründung eines Pfarrdienstver-
hältnisses setzt voraus, dass ein anstellungs-
fähiger Bewerber oder eine anstellungsfähige 
Bewerberin von einer Kirchengemeinde nach 
den Bestimmungen der Kirchenverfassung 
und der Pfarrwahlordnung in eine besetzbare 
Pfarrstelle gewählt oder vom Moderamen der 
Gesamtsynode in ein gesetzlich besonders 
geregeltes Pfarrdienstverhältnis berufen wor-
den ist. 
 
 (2) Das Pfarrdienstverhältnis wird dadurch 
begründet, dass dem oder der Berufenen die 
Berufungsurkunde ausgehändigt wird, es sei 
denn, dass in der Urkunde ein späterer Zeit-
punkt genannt ist. Die Aushändigung erfolgt 
im Gottesdienst zur Einführung des oder der 
Berufenen, bei dem der oder die Berufene zur 
gewissenhaften Erfüllung seiner oder ihrer 
Obliegenheiten und zur Einhaltung der kirchli-
chen Ordnungen verpflichtet wird. 
 
 (3) Mit dem Beginn des Pfarrdienstverhält-
nisses beginnt der Anspruch auf die Dienstbe-
züge nach diesem Kirchengesetz. Der Zeit-
punkt für den Amtsantritt, der Zeitpunkt des 
Beginns des Anspruches auf Dienstbezüge und 
der Zeitpunkt, von dem ab die Anwartschaft 
auf Versorgungsbezüge besteht, können vom 
Moderamen der Gesamtsynode auf einen frü-
heren Termin festgesetzt werden. 
 
 

§ 7 
Nichtigkeit der Berufung 

 
 (1) Die Berufung in das Pfarrdienstverhält-
nis ist nichtig, wenn 

 
1.  sie von einer unzuständigen Stelle erfolgt 

ist oder 
 

2.  der oder die Berufene zur Zeit der Beru- 
 fung entmündigt war. 

 
 (2) Die Nichtigkeit wird durch Beschluss 
des Moderamens der Gesamtsynode festge-
stellt. Sie ist dem oder der Berufenen oder 
seinem oder ihrem gesetzlichen Vertreter oder 
seiner oder ihrer gesetzlichen Vertreterin unter 
Angabe der Gründe und einer Rechtsmittelbe-
lehrung bekannt zu geben. Das Moderamen 
der Gesamtsynode kann, sobald es von einem 
Nichtigkeitsgrund Kenntnis erlangt, dem oder 
der Berufenen jede weitere Führung der 
Dienstgeschäfte verbieten. 
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 (3) Die gezahlten Dienstbezüge können 
belassen werden. 

 
§ 8 

Rücknahme der Berufung 
 

 (1) Die Berufung in das Pfarrdienstverhält-
nis ist zurückzunehmen, wenn die Berufung 
durch Zwang, Drohung, Täuschung oder Be-
stechung herbeigeführt worden ist und dies 
nicht im Wege des Einspruchs gegen die Beru-
fung geltend gemacht werden konnte. 
 
 (2) Die Berufung in das Pfarrdienstverhält-
nis kann zurückgenommen werden, wenn 
 
1. nicht bekannt war, dass der oder die Beru-

fene ein Verbrechen oder ein Vergehen 
begangen hatte, das ihn oder sie für die Be-
rufung in ein Pfarrdienstverhältnis unge-
eignet erscheinen lassen, und er oder sie 
deshalb rechtskräftig verurteilt ist oder 
wird, 

 
2. der oder die Berufene vor der Berufung 

unrichtige Angaben über seine oder ihre 
Kirchenzugehörigkeit, insbesondere über 
frühere Kirchenaus- oder -übertritte oder 
über seine oder ihre fachliche Vorbildung 
oder die von ihm oder ihr abgelegten Prü-
fungen oder seine oder ihre Ordination 
gemacht und diese Angaben bis zur Beru-
fung nicht berichtigt hat, 

 
3. nicht bekannt war, dass der oder die Beru-

fene in einem rechtlich geordneten Verfah-
ren aus dem kirchlichen oder einem sonsti-
gen öffentlichen Dienst entfernt worden war 
oder ihm oder ihr die in der Ordination be-
gründeten Rechte aberkannt worden wa-
ren, 

 
4. bei einem nach seiner Berufung oder eine 

nach ihrer Berufung Entmündigte die Vor-
aussetzungen für die Entmündigung im 
Zeitpunkt der Berufung vorgelegen haben. 

 
 (3) Die Rücknahme der Berufung kann nur 
innerhalb von sechs Monaten beantragt wer-
den, nachdem das Moderamen der Ge-
samtsynode von dem Rücknahmegrund 
Kenntnis erlangt hat. Vor der Rücknahme sind 
der oder die Berufene und der Kirchenrat/das 
Presbyterium zu hören. 
 
 (4) Die Rücknahme der Berufung erfolgt 
durch das Moderamen der Gesamtsynode; 
sie ist dem oder der Betroffenen unter Angabe 
der Gründe und einer Rechtsmittelbelehrung 
mitzuteilen. Die Rücknahme wird mit Ablauf 
des Monats wirksam, in dem der Beschluss 
des Moderamens der Gesamtsynode zuge-

stellt wird. Eine Klage hat keine aufschieben-
de Wirkung. 
 

 
IV. Rechte des Pfarrers oder der Pfarrerin 

 
§ 9 

Unterhalt 
 

 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat An-
spruch auf angemessenen Lebensunterhalt für 
sich, seine Ehepartnerin oder ihren Ehepart-
ner und seine oder ihre Kinder. 
 
 (2) Der Lebensunterhalt wird in Form der 
Pfarrbesoldung nach Maßgabe des Pfarrbe-
soldungsgesetzes, der Wartestandsbezüge 
nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen 
Bestimmungen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Ruhestands- und Hinter-
bliebenenversorgung nach Maßgabe des Kir-
chengesetzes über die Versorgungsbezüge 
der Pfarrer oder Pfarrerinnen, der Kandidaten 
und Kandidatinnen der Theologie und der 
Kandidaten oder Kandidatinnen des Pfarram-
tes gewährt. 
 
 (3) Veränderungen des Personenstan-
des, die Einfluss auf die Höhe der Dienst- 
oder Versorgungsbezüge haben, hat der 
Pfarrer oder die Pfarrerin dem Kirchenamt 
unverzüglich mitzuteilen. 
 

 
§ 10 

Fürsorge 
 

 (1) Erleidet der Pfarrer oder die Pfarrerin 
einen Dienstunfall, wird ihm oder ihr seinen 
oder ihren versorgungsberechtigten Hinter-
bliebenen Unfallfürsorge gewährt. Das Nähere 
wird in den Bestimmungen über die Versorgung 
des Pfarrers oder der Pfarrerin und seiner 
oder ihrer Hinterbliebenen geregelt. 
 
 (2) Die Gewährung von Beihilfen in 
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen erfolgt 
in entsprechender Anwendung der für die 
Beamten und Beamtinnen des Landes Nie-
dersachsen geltenden Bestimmungen. 
 
  (3) Die Gewährung von Umzugskosten 
erfolgt nach dem kirchlichen Umzugskosten-
gesetz. Übernimmt der Pfarrer oder die 
Pfarrerin innerhalb von fünf Jahren seit sei-
ner oder ihrer Einführung einen anderen 
Dienst, hat  er oder sie die ihm oder ihr beim 
Zuzug gewährten Umzugskosten mit der 
Maßgabe zu erstatten, dass mit jedem Jahr 
des Dienstes ein Fünftel der Umzugskosten 
als abgetragen gilt. Das Moderamen der Ge-
samtsynode kann Ausnahmen von Satz 2 
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zulassen, soweit die Übernahme des anderen 
Dienstes auf synodaler Wahl beruhte oder 
überwiegend im kirchlichen Interesse erfolg-
te. 

 
§ 11 

Dienstwohnung 
 
 (1) Pfarrern oder Pfarrerinnen, die im 
pfarramtlichen Dienst in einer Kirchenge-
meinde tätig sind, wird eine Dienstwohnung 
zugewiesen. Anderen Pfarrern oder Pfarre-
rinnen kann eine Dienstwohnung zugewiesen 
werden. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist nicht 
berechtigt, die Annahme oder Benutzung ei-
ner Dienstwohnung zu verweigern. Das Mo-
deramen der Gesamtsynode kann im Einzel-
fall aus wichtigem Grund im Einvernehmen 
mit dem Kirchenrat/Presbyterium und nach 
Anhörung des Moderamens der Synode für 
einen befristeten Zeitraum Ausnahmen zu-
lassen. Sind der Inhaber und die Inhaberin je 
einer Pfarrstelle mit Anspruch auf Dienstwoh-
nung miteinander verheiratet, legt das Mo-
deramen der Gesamtsynode nach Anhörung 
des beteiligten Pfarrers und der beteiligten 
Pfarrerin und der Kirchenräte/Presbyterien 
fest, welche der beiden Dienstwohnungen 
dem Ehepaar zugewiesen wird. 
 
 (2) Der Dienstwohnungsinhaber oder die 
Dienstwohnungsinhaberin darf außer seinen 
oder ihren unterhaltsberechtigten Angehöri-
gen ohne eigenen Haushalt Verwandte oder 
Verschwägerte unentgeltlich in die Dienst-
wohnung aufnehmen, soweit dies einer 
rechtlichen oder sittlichen Pflicht ent- 
spricht. Für die vorübergehende Vermietung 
von Teilen der Dienstwohnung 
im Einvernehmen mit dem Pfarrer oder der 
Pfarrerin ist der Kirchenrat/das Presbyterium 
zuständig; der Mietzins fließt in die Pfarrkasse. 
In einer Pfarrdienstwohnung darf ein Gewer-
bebetrieb oder ein freier Beruf nur mit vorhe- 
riger, jederzeit widerruflicher Genehmigung 
des Kirchenrates/Presbyteriums und des 
Moderamens der Gesamtsynode ausgeübt 
werden. 
 
 (3) Das Moderamen der Gesamtsynode 
erlässt Richtlinien über die Angemessenheit, 
Ausstattung und Nutzung der Dienstwohnun-
gen und ihres Zubehörs; im Übrigen gelten 
die Bestimmungen der Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen über 
Pfarrdienstwohnungen. 
 

§ 12 
Urlaub, Dienstbefreiung 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat An-
spruch auf einen jährlichen Erholungsurlaub. 

Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat An-
spruch auf Dienstbefreiung aus persönlichen 
Gründen in dem Umfang, in dem Beamte oder 
Beamtinnen des Landes Niedersachsen An-
spruch auf Dienstbefreiung aus persönlichen 
Gründen haben. 
 
 (3) Zur Wahrnehmung kirchlicher, berufs-
ständischer oder sonstiger Ehrenämter, zur 
Teilnahme an kirchlichen, publizistischen oder 
wissenschaftlichen Tagungen sowie zu missi-
onarischem Einsatz kann, falls kein dienstli-
cher Auftrag vorliegt, dem Pfarrer oder der 
Pfarrerin Dienstbefreiung gewährt werden. 
 
 (4) Zur Teilnahme an Maßnahmen der 
Fort- und Weiterbildung innerhalb und außer-
halb der Evangelisch-reformierten Kirche (Sy-
node evangelisch-reformierter Kirchen in Bay-
ern und Nordwestdeutschland) kann dem 
Pfarrer oder der Pfarrerin Bildungsurlaub ge-
währt werden. 
 
 (5) Einzelheiten über Voraussetzungen, 
Dauer und Erteilung des Erholungsurlaubs, 
der Dienstbefreiung aus persönlichen Grün-
den, der Dienstbefreiung nach Absatz 3 und 
des Bildungsurlaubs regelt das Moderamen 
der Gesamtsynode in einer Rechtsverordnung 
(Urlaubsordnung), die auch Bestimmungen 
über einen Urlaub unter Verzicht auf die 
Dienstbezüge und über Vertretungsregelun-
gen trifft. 

 
§ 13 

Amtsbezeichnung 
 

 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin führt die 
Amtsbezeichnung, die ihm oder ihr in der Be-
rufungsurkunde beigelegt worden ist. Ein 
Rangunterschied im Amt besteht unter den 
Pfarrern oder Pfarrerinnen nicht. Die Führung 
einer besonderen Amtsbezeichnung, die in der 
Kirchengemeinde herkömmlich ist, wird hier-
durch nicht ausgeschlossen. 
 
 (2) Pfarrer oder Pfarrerinnen im War-
testand oder im Ruhestand führen ihre letzte 
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „im War-
testand" (i. W.) oder „im Ruhestand" (i. R.). 
Wird der Pfarrer oder die Pfarrerin im War-
testand oder im Ruhestand im pfarramtlichen 
Dienst beschäftigt oder erhält er oder sie ei-
nen pfarramtlichen Beschäftigungsauftrag, 
entfällt die Einschränkung der Amtsbezeich-
nung für die Dauer der Beschäftigung. 
 
 (3) In den übrigen Fällen der Verände-
rung des Dienstverhältnisses oder seiner 
Beendigung erlischt das Recht des Pfarrers 
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oder der Pfarrerin zur Fortführung seiner 
oder ihrer bisherigen Amtsbezeichnung, es sei 
denn, dass ihm oder ihr dieses Recht durch 
das Moderamen der Gesamtsynode aus-
drücklich belassen wird. In diesem Fall darf 
die bisherige Amtsbezeichnung nur mit dem 
Zusatz „außer Dienst" (a. D.) geführt werden. 
Bei Verstößen hiergegen kann das Moder-
amen der Gesamtsynode das Recht zur 
Fortführung der Amtsbezeichnung entziehen. 

 
§ 14 
Talar 

 
 Der bei einem Gottesdienst amtierende 
Pfarrer oder die amtierende Pfarrerin trägt als 
Amtstracht den in der Evangelisch-reformierten 
Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutschland) 
üblichen oder in der Kirchengemeinde her-
kömmlichen Talar, soweit dies der in der Kir-
chengemeinde geltenden Übung entspricht. 
Änderungen der in der Kirchengemeinde gel-
tenden Übung bedürfen der Beschlussfassung 
des Kirchenrates/Presbyteriums und des Be-
nehmens mit dem Moderamen der Synode. 

 
 

§ 15 
Anhörung bei Beschwerden 

 
 (1) Gehen Mitteilungen oder Beschwerden 
über den Pfarrer oder die Pfarrerin ein, deren 
Folgen ihm oder ihr nachteilig werden könn-
ten, muss er oder sie von der Stelle, die die 
Mitteilung oder Beschwerde behandelt, an-
gehört werden. 
 
 (2) Die Mitteilungen und Beschwerden 
sind, soweit sie schriftlich vorliegen, dem 
Pfarrer oder der Pfarrerin zwei Wochen vor 
der Anhörung schriftlich bekannt zu geben. 
Über den endgültigen Ausgang ist er oder sie 
zu unterrichten. Der Bescheid ist ihm oder ihr 
innerhalb von vier Wochen zu übermitteln.  
 

§ 16 
Personalakten 

 
  Über jeden Pfarrer und über jede Pfarrerin 
ist eine Personalakte zu führen. Näheres zur 
Führung der Personalakte, zur Einsichtnah-
me in die Personalakte und zur Herausnah-
me und Tilgung von Eintragungen in die Per-
sonalakte ist durch Kirchenverordnung zu 
regeln. 

 
§ 17 

Allgemeines Beschwerderecht 
 

 (1) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin steht 
gegen dienstliche Maßnahmen, durch die er 

oder sie sich beschwert fühlt, unbeschadet 
anderer besonders vorgesehener Rechtsbe-
helfe ein allgemeines Beschwerderecht zu. 
Diese Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung und ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntwerden der beanstandeten Maßnah-
men bei der Stelle einzureichen, die die bean-
standete Maßnahme getroffen hat. 
 
 (2) Will diese Stelle der Beschwerde nicht 
abhelfen, legt sie die Beschwerde mit einer 
Stellungnahme innerhalb eines Monats dem 
synodalen Organ vor, das nach der Kirchen-
verfassung für Beschwerden gegen die Stelle, 
die die beanstandete Maßnahme erlassen hat, 
zuständig ist. Das Beschwerdeorgan ent-
scheidet nach Anhörung aller Beteiligten und 
versieht seinen schriftlichen Bescheid mit 
Gründen und einer Rechtsmittelbelehrung. 
 

 
V. Pflichten des Pfarrers oder der Pfarrerin 

 
§ 18 

Beichtgeheimnis 
 

 (1) Was dem Pfarrer oder der Pfarrerin in 
Ausübung seines oder ihres seelsorglichen 
Amtes anvertraut worden oder bekannt ge-
worden ist, unterliegt dem Beichtgeheimnis. 
Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist verpflichtet, 
das Beichtgeheimnis gegenüber jedermann zu 
wahren. 
 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin muss 
bereit sein, wegen der Bewahrung des 
Beichtgeheimnisses Nachteile zu tragen. In 
einem solchen Fall hat der Pfarrer oder die 
Pfarrerin Anspruch auf den besonderen 
Schutz der Kirche. 
 
 (3) Wird der Pfarrer oder die Pfarrerin von 
der Person, die sich ihm oder ihr anvertraut 
hat, von der Einhaltung der Schweigepflicht 
entbunden, hat er oder sie gleichwohl sorgfäl-
tig zu prüfen, ob und inwieweit er oder sie Mit- 
teilungen oder Aussagen verantworten kann. 
 

 
 

§ 19 
Dienstverschwiegenheit 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat über 
alle Angelegenheiten, die ihm oder ihr in Aus-
übung seines oder ihres Dienstes bekannt 
werden und die ihrer Natur nach oder infolge 
besonderer Regelung vertraulich sind, Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Über diese Ange-
legenheiten darf er oder sie ohne Genehmi-
gung weder vor Gericht noch außergerichtlich 
aussagen oder Erklärungen abgeben. Dies gilt 
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auch, wenn ein Dienstverhältnis nicht mehr 
besteht. 
 
 (2) Über die Erteilung einer Aussagege-
nehmigung entscheidet das Moderamen der 
Gesamtsynode. 
 

§ 20 
Anwesenheitspflicht 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist ver-
pflichtet, seinen oder ihren Wohnsitz an sei-
nem oder ihrem Dienstsitz zu nehmen. Er oder 
sie ist verpflichtet, sich für die Gemeindeglieder 
erreichbar zu halten, soweit er oder sie nicht 
aus dienstlichen Gründen oder wegen Ur-
laubs, Dienstbefreiung oder Krankheit verhin-
dert ist. 
 
 (2) Eine Abwesenheit vom Dienstsitz von 
mehr als 24 Stunden teilt der Pfarrer oder die 
Pfarrerin dem oder der Vorsitzenden des Kir-
chenrates/Presbyteriums und dem Präses oder 
der Frau Präses der Synode unter Angabe der 
Abwesenheitsanschrift, gegebenenfalls auch 
der Vertretungsregelung, mit. 

 
 

§ 21 
Dienstunfähigkeit 

 
 (1) Ist ein Pfarrer oder eine Pfarrerin infol-
ge Krankheit dienstunfähig, hat er oder  sie 
dies unverzüglich dem oder der Vorsitzenden 
des Kirchenrates/Presbyteriums und dem 
Präses oder der Frau Präses der Synode 
mitzuteilen oder mitteilen zu lassen. Dauert 
die Dienstunfähigkeit länger als drei Tage, ist 
dem Präses oder der Frau Präses der Synode 
für das Kirchenamt eine ärztliche Bescheini-
gung über die voraussichtliche Dauer der 
Dienstunfähigkeit einzureichen. 
 
 (2) Der Kirchenpräsident oder die Kir-
chenpräsidentin kann zur Feststellung des 
Gesundheitszustandes des Pfarrers oder der 
Pfarrerin oder wenn Zweifel an der baldigen 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit beste-
hen, eine amtsärztliche Untersuchung auf 
Kosten der Gesamtsynodalkasse veranlassen. 

 
 

§ 22 
Ungerechtfertigtes Fernbleiben 

 
 (1) Bleibt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin 
ohne rechtfertigenden Grund gemäß § 20 
Absatz 1 Satz 2 seiner oder ihrer Gemeinde 
oder seinem oder ihrem Dienstsitz fern, verliert 
er oder sie für die Dauer der  Abwesenheit den 
Anspruch auf Dienstbezüge. Das Moderamen 
der Gesamtsynode stellt den Verlust der 

Dienstbezüge fest und teilt dies dem Pfarrer 
oder der Pfarrerin mit Rechtsmittelbelehrung 
mit. 
 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann 
innerhalb eines Monats nach Zustellung die 
Entscheidung der Disziplinarkammer bean-
tragen; diese entscheidet durch Beschluss 
endgültig. 
 
 (3) Die Feststellung des Verlustes der 
Dienstbezüge schließt die Einleitung des 
förmlichen Disziplinarverfahrens nicht aus. 
 

§ 23 
Vertretung im Amt 

 
  (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat un-
beschadet der Verantwortlichkeit des Kir-
chenrates/Presbyteriums im Falle seiner oder 
ihrer Abwesenheit vom Dienstsitz für seine 
oder ihre Vertretung zu sorgen. Er oder sie 
kann dabei die Vermittlung des Präses oder 
der Frau Präses der Synode in Anspruch 
nehmen. Im Falle der Dienstunfähigkeit eines 
Pfarrers oder einer Pfarrerin oder bei Frei-
werden einer Pfarrstelle sorgt der Präses oder 
die Frau Präses der Synode im Einverneh-
men mit dem Kirchenrat/Presbyterium bis zur 
anderweitigen Regelung durch den Kirchen-
präsidenten oder die Kirchenpräsidentin für 
die Vertretung. 
  
 (2) Die Pfarrer und Pfarrerinnen sind in-
nerhalb eines Synodalverbandes zu gegen-
seitiger Vertretung verpflichtet. Der Präses 
oder die Frau Präses der Synode kann in Ver-
tretung des Moderamens der Synode einen 
Pfarrer oder eine Pfarrerin im Synodalverband 
mit einem Vertretungsdienst beauftragen. Ist 
eine Vertretungsregelung innerhalb eines 
Synodalverbandes in einem besonderen Fall 
unmöglich, kann im Einvernehmen der Präsi-
des der beteiligten Moderamina der Synoden 
der Pfarrer oder die Pfarrerin der benachbar-
ten Gemeinde eines anderen Synodalverban-
des mit der Vertretung beauftragt werden. 
 
 (3) Die infolge der Vertretung entstehen-
den Sachausgaben trägt die Kirchengemein-
de, deren Pfarrer oder Pfarrerin vertreten 
werden muss. 

 
§ 24 

Pfarrkonferenzen, Fortbildung 
 

 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist zur 
Teilnahme an den regelmäßigen Pfarrkonfe-
renzen innerhalb seines oder ihres Synodal-
verbandes verpflichtet, sofern er oder sie 
nicht dienstlich oder infolge Urlaub, Dienstbe-
freiung oder Dienstunfähigkeit verhindert ist. 
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  (2) Er oder sie soll an den dienstlichen 
Veranstaltungen, die der theologischen und 
praktischen Förderung dienen, teilnehmen 
und insbesondere das Angebot zur Fort- und 
Weiterbildung innerhalb und außerhalb der 
Evangelisch-reformierten Kirche (Synode 
evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern 
und Nordwestdeutschland) wahrnehmen. 
 

 
§ 25 

Übergemeindliche Aufgaben 
 

 (1) Wegen der zwischen den Kirchenge-
meinden bestehenden synodalen Verbindung 
ist der Pfarrer oder die Pfarrerin der Ge-
meinde verpflichtet, auch ohne zusätzliche 
Vergütung Aufgaben wahrzunehmen, die ihm 
oder ihr im Rahmen der kirchlichen Ordnung 
durch Synode und Gesamtsynode und deren 
Organe übertragen werden. Der Kirchen-
rat/Das Presbyterium kann einer Beauftragung 
widersprechen, sofern es sich nicht um eine 
Wahl durch eine Synode handelt. 
 
 (2) Die bei der Wahrnehmung solcher Auf-
gaben dem Pfarrer oder der Pfarrerin entste-
henden baren Auslagen sind von dem Organ 
zu erstatten, das die Aufgabe übertragen hat. 

 
§ 26 

Zusatzaufgaben und Nebenbeschäftigungen 
 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist zur 
unentgeltlichen Wahrnehmung solcher Zu-
satzaufgaben, insbesondere zusätzlicher Un-
terrichts-, Seelsorge-, Leitungs- oder sonstiger 
Aufgaben, verpflichtet, deren Übernahme Vor-
aussetzung der Freigabe seiner oder ihrer 
Pfarrstelle zur Wiederbesetzung gewesen und 
die ihm oder ihr bei seiner oder ihrer Berufung 
ausdrücklich übertragen worden sind. Wird die 
Wahrnehmung einer solchen Zusatzaufgabe 
später ganz oder teilweise rechtlich oder 
tatsächlich unmöglich, kann das Moderamen 
der Gesamtsynode nach Anhörung des Pfar-
rers oder der Pfarrerin, des Kirchenra-
tes/Presbyteriums und des Moderamens der 
Synode an ihrer Stelle eine nach Art und Um-
fang vergleichbare andere unvergütete Zu- 
satzaufgabe festlegen. 
 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin darf ein 
Nebenamt oder eine Nebenbeschäftigung, die 
außerhalb seiner oder ihrer Dienstpflichten 
liegen, nur insoweit übernehmen, als sie mit 
der Erfüllung der Dienstpflichten zu vereinba-
ren sind. Die Übernahme einer Vormund-
schaft, Pflegschaft oder Testamentsvollstre-
ckung, von Nebenämtern oder Nebenbe-
schäftigungen bedarf, gleichgültig, ob sie 
ehrenamtlich oder gegen Entlohnung oder 

gegen Gewinnbeteiligung erfolgt, der vorhe-
rigen Anhörung des Kirchenrates/Pres- 
byteriums und der vorherigen Zustimmung 
des Moderamens der Gesamtsynode, die 
jederzeit zurückgenommen werden kann. 
 
 (3) Eine schriftstellerische, wissenschaftli-
che, künstlerische oder Vortragstätigkeit be-
darf der Zustimmung nicht. Dasselbe gilt für 
die Übernahme von Ehrenämtern in Körper-
schaften, Anstalten, Stiftungen, Gesell-
schaften und Vereinen, deren Bestrebungen 
kirchlichen, wohltätigen, künstlerischen, wis-
senschaftlichen, kulturellen oder beruflichen 
Zwecken dienen. Die Übernahme solcher Ne-
benämter ist jedoch dem Kirchen-
rat/Presbyterium und dem Moderamen der 
Synode anzuzeigen. Die Fortführung der Tätig-
keit oder der Ehrenämter kann untersagt wer-
den, wenn sie dem Dienst in der Gemeinde 
abträglich ist. 

 
§ 27 

Annahme von Geschenken 
 

 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist ver-
pflichtet, Geschenke zurückzuweisen, die 
seine oder ihre Unabhängigkeit oder das An-
sehen der Kirche beeinträchtigen können. 
 
 (2) Geldgeschenke sind der Kirchenkasse 
zuzuführen. Sachgeschenke, die das übliche 
Maß überschreiten, dürfen nur mit Zustim-
mung des Kirchenpräsidenten oder der Kir-
chenpräsidentin angenommen werden. 
 
 (3) Jubiläumszuwendungen werden in ent-
sprechender Anwendung der für die Beamten 
und Beamtinnen des Landes Niedersachsen 
geltenden Bestimmungen gezahlt. 

 
 
§ 28 

Mitgliedschaft in Vereinigungen 
 
  Der Pfarrer oder die Pfarrerin darf mit 
Rücksicht auf sein oder ihr Amt nicht Körper-
schaften oder Personenvereinigungen ange-
hören oder sie in anderer Weise fördern, de-
ren Zielsetzung oder praktische Tätigkeit mit 
seinen oder ihren in der Ordination übernom-
menen Pflichten im Widerspruch steht. 
 
 

§ 29 
Behandlung gesellschaftspolitischer Fragen 

 
  Die Pflicht und das Recht des Pfarrers oder 
der Pfarrerin zur Predigt des Evangeliums, 
das den Glauben und das Handeln in allen 
Bereichen des Lebens betrifft, werden durch 
die Heilige Schrift wie sie in den Bekenntnis-
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schriften (§ 1 der Kirchenverfassung) erläutert 
wird, begründet und begrenzt. 

 
 

§ 30 
Ausübung von öffentlichen Mandaten 

 
 (1) Zieht der Pfarrer oder die Pfarrerin eine 
Kandidatur für ein auf öffentlicher Wahl beru-
hendes Organ einer öffentlichen Körperschaft 
in Betracht, hat er oder sie diese Absicht mit 
dem Kirchenrat/Presbyterium zu erörtern und 
dem Moderamen der Synode mitzuteilen. 
 
  (2) Nimmt der Pfarrer oder die Pfarrerin 
eine Kandidatur nach Absatz 1 an, hat er oder 
sie dies dem Moderamen der Gesamtsynode 
anzuzeigen. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist 
in den beiden Monaten vor dem Wahltag zu 
beurlauben, sofern es sich um die Kandidatur 
für das Europäische Parlament, für den Deut-
schen Bundestag oder einen Landtag handelt. 
 
  (3) Erfolgt eine Wahl in das Europäische 
Parlament, in den Deutschen Bundestag 
oder in einen Landtag, tritt der Pfarrer oder 
die Pfarrerin mit dem Tage der Wahl in den 
Wartestand. Das Moderamen der Gesamtsy-
node stellt den Beginn des Wartestandes fest. 
Im Übrigen kann der Pfarrer oder die Pfarrerin 
auf seinen oder ihren Antrag vom Dienst frei-
gestellt werden, sofern die Erstattung der Be-
züge gewährleistet ist. 
 
 (4) Die Zahlung der Wartestandsbezüge 
nach Absatz 3 Satz 1 beginnt mit dem ersten 
Tag des auf die Wahl folgenden Monats. War-
testandsbezüge werden nur in dem Umfang 
gezahlt, in dem sie die aus dem politischen 
Mandat gewährten Grunddiäten sowie nach 
Ablauf des Mandats etwaige Übergangs- oder 
Versorgungsbezüge aus dem Mandat über-
steigen. 
 

 
§  31 

Amts- und Lebensführung 
 

  Wenn der Vorwurf erhoben wird, der Pfarrer 
oder die Pfarrerin habe in seiner oder ihrer 
Amts- oder Lebensführung gegen die in der 
Ordination übernommenen Pflichten versto-
ßen, hat der Kirchenrat/das Presbyterium 
diesen Vorwurf mit dem Pfarrer oder der Pfar-
rerin zu erörtern. Der Kirchenrat/Das Presbyte-
rium ist berechtigt, die Angelegenheit dem Mo-
deramen der Synode vorzulegen. Soweit das 
Moderamen der Synode den Anstoß nicht im 
Einvernehmen mit dem Kirchen-
rat/Presbyterium bereinigen kann, legt es die 
Angelegenheit dem Moderamen der Gesamt-
synode gemäß § 2 Absatz 2 vor. 

§ 32 
Übergabe amtlicher Unterlagen 

 
 (1) Bei Beendigung des Dienstes in sei-
ner oder ihrer Pfarrstelle hat der Pfarrer 
oder die Pfarrerin die in seinem oder ihrem 
Besitz befindlichen amtlichen Schriftstücke 
und Gegenstände aller Art, insbesondere 
Kirchensiegel, Kirchenbücher, Kirchenakten, 
Kassenbücher und Vermögenswerte, in Ge-
genwart des Präses oder der Frau Präses 
oder eines beauftragten Mitgliedes des Mo-
deramens der Synode dem Kirchen-
rat/Presbyterium oder dem Nachfolger oder 
der Nachfolgerin zu übergeben. 
 
 (2) Nach dem Tode eines Pfarrers oder 
einer Pfarrerin nehmen der Kirchenrat/das 
Presbyterium oder der Vakanzvertreter oder 
die Vakanzvertreterin innerhalb einer Woche 
in Gegenwart des Präses oder der Frau Prä-
ses oder eines beauftragten Mitgliedes des 
Moderamens der Synode die in Absatz 1 ge-
nannten Gegenstände in Empfang. 

 
§ 33 

Schadenersatz bei schuldhafter Verletzung 
der Dienstpflichten 

 
 (1) Fügt der Pfarrer oder die Pfarrerin in 
Ausübung des Dienstes der Gemeinde oder 
synodalen Gemeinschaft (kirchlichem Dienst-
herrn), deren Aufgaben er oder sie wahrzu-
nehmen hat, vorsätzlich oder grob fahrlässig 
Schaden zu, ist er oder sie zum Ersatz ver-
pflichtet. Diese Ersatzpflicht des Pfarrers oder 
der Pfarrerin tritt auch ein, soweit der 
Dienstherr einem Dritten Schaden zu erset-
zen hat, den der Pfarrer oder die Pfarrerin in 
Ausübung des Dienstes vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht hat. 
 
 (2) Die Ansprüche nach Absatz 1 Satz 1 
können nur innerhalb von drei Jahren von dem 
Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr von dem 
Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen 
oder der Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, 
geltend gemacht werden, ohne Rücksicht von 
dieser Kenntnis innerhalb von zehn Jahren 
von der Begehung der Handlung an. Für die 
Geltendmachung von Ansprüchen nach Ab-
satz 1 Satz 2 beträgt die Frist drei Jahre von 
dem Zeitpunkt an, an dem der Ersatzanspruch 
des Dritten diesem gegenüber vom 
Dienstherrn anerkannt oder ihm gegenüber 
rechtskräftig festgestellt worden ist und der 
Dienstherr von der Person des Ersatzpflichti-
gen oder der Ersatzpflichtigen Kenntnis er-
langt hat. 
 
 (3) Leistet der Pfarrer oder die Pfarrerin 
dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen  
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Ersatzanspruch an einen Dritten, ist dem Pfar-
rer oder der Pfarrerin der Ersatzanspruch 
abzutreten. 

 
 
 

VI. Veränderungen des Dienstverhältnisses 
 

§ 34 
Vorübergehende Freistellung 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann auf 
seinen oder ihren Antrag beurlaubt und zur 
Dienstleistung in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland oder für einen anderen Dienst in 
einem gliedkirchlichen Zusammenschluss, 
einer Partnerkirche, einem Werk oder einer 
Einrichtung der Diakonie, Welt- oder Volks-
mission, Erwachsenenbildung, Jugend- oder 
Öffentlichkeitsarbeit für die Dauer von bis zu 
sechs Jahren freigestellt werden, wenn der 
Kirchenrat/das Presbyterium und das Moder-
amen der Gesamtsynode nach Anhörung des 
Moderamens der Synode vorher durch Be-
schluss zugestimmt haben. Das Moderamen 
der Gesamtsynode kann im kirchlichen Inte-
resse beschließen, eine Beurlaubung und 
Freistellung nach Maßgabe des Satzes 1 
auch für andere vorübergehende dienstliche 
Verwendungen von Pfarrern oder Pfarre-
rinnen zuzulassen. 
 
 (2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn 
Pfarrer oder Pfarrerinnen einen Antrag auf 
Beurlaubung aus zwingenden familiären 
Gründen stellen. § 40 Abs. 3 gilt entspre-
chend. 
 
 (3) Eine nach den Absätzen 1 und 2 ausge-
sprochene Beurlaubung kann vor ihrem Ablauf 
auf Antrag des freigestellten Pfarrers oder 
der freigestellten Pfarrerin um mindesten 
zwölf Monate verlängert werden, wenn der 
Kirchenrat/das Presbyterium und das Moder-
amen der Gesamtsynode nach Anhörung des 
Moderamens der Synode vorher durch Be-
schluss zugestimmt haben. Verlängerungen 
nach Satz 1 können wiederholt werden, jedoch 
darf die Gesamtzeit einer Freistellung und 
ihrer Verlängerungen für denselben Verwen-
dungszweck zwölf Jahre nicht übersteigen. 

 
 
§ 35 

Rechtsfolgen der Freistellung 
 

 (1) Während der Zeit einer Beurlaubung 
nach § 34 ruhen die gegenüber der Kirchen-
gemeinde bestehenden Pflichten zur Dienst-
leistung und die Pflicht zur Anwesenheit am 
Dienstsitz (Residenzpflicht), ferner ruhen die 
Rechte auf Besoldung, Gewährung einer 

Dienstwohnung, Beihilfen in Geburts-, Krank-
heits- und Todesfällen und sonstige auf Ge-
setz oder Gewohnheit beruhende Leistungen 
des Dienstherrn, sofern nicht das Moderamen 
der Gesamtsynode in Fällen des § 34 Absatz 1 
im Einzelfall aus wichtigem Grund vor der Beur-
laubung eine andere Regelung beschließt. 
Beauftragungen und Mitgliedschaften im 
Kirchenrat/Presbyterium und in Synoden ru-
hen. 
 
 (2) Die auf der Ordination beruhenden 
Pflichten und Rechte bleiben während einer 
Beurlaubung nach § 34 unberührt, die wäh-
rend einer Freistellung nach § 34 Absatz 1 
abgeleisteten Dienstzeiten sind nach Ablauf 
der Freistellung bei der Festsetzung des Be-
soldungsdienstalters oder des Versorgungs-
dienstalters wie bei einer Kirchengemeinde 
der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode 
evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern 
und Nordwestdeutschland) abgeleistete 
Dienstzeiten zu behandeln. Hat der Pfarrer 
oder die Pfarrerin während der Freistellung 
Besoldungsansprüche erworben, die über die 
Ansprüche eines Pfarrers oder einer Pfarrerin 
der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode 
evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern 
und Nordwestdeutschland) hinausgehen, 
kann der den Besoldungsanspruch eines 
Pfarrers oder einer Pfarrerin der Evangelisch-
reformierten Kirche (Synode evangelisch-
reformierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) übersteigende Teil gegenüber 
der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode 
evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland) nicht geltend gemacht 
werden. 
 
 (3) Im Falle einer Freistellung nach § 34 
werden Umzugskosten anlässlich des Beginns 
der Freistellung oder Reisekosten für Vorstel-
lungen oder Heimaturlaube nicht übernom-
men, sofern nicht das Moderamen der Ge-
samtsynode in Fällen des § 34 Absatz 1 aus 
wichtigem Grund vor der Freistellung eine 
andere Regelung beschließt. 
 
 (4) Die Zustimmung zu einer Freistellung 
gemäß § 34 durch das Moderamen der Ge-
samtsynode begründet einen Anspruch der 
Kirchengemeinde gegen die Evangelisch-
reformierte Kirche (Synode evangelisch-
reformierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) auf Zuweisung mindestens eines 
Kandidaten oder einer Kandidatin des Pfarr-
amtes (Pastor coll.) für die Dauer der Abwe-
senheit des Pfarrstelleninhabers oder der 
Pfarrstelleninhaberin, jedoch nicht über die 
Geltungsdauer der vom Moderamen der Ge-
samtsynode beschlossenen Zustimmung hin-
aus. 
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§ 35a 
Freistellung in besonderen Fällen 

 
 (1) Auf seinen oder ihren Antrag kann der 
Pfarrer oder die Pfarrerin durch Beschluss des 
Moderamens der Gesamtsynode für Verwen-
dung nach § 34 Abs. 1 auch ohne Zustim-
mung des Kirchenrates/Presbyteriums beur-
laubt und freigestellt werden. In diesem Fall 
treten mit Beginn der Freistellung der Verlust 
der Pfarrstelle und die Rechtsfolgen des § 35 
Abs. 1 Satz 1 ein. 
  
 (2) Bei Beendigung der Freistellung hat sich 
der Pfarrer oder die Pfarrerin unverzüglich um 
die Berufung in eine zur Besetzung freigege-
bene Pfarrstelle zu bemühen. Das Moder-
amen der Gesamtsynode unterstützt den 
Pfarrer oder die Pfarrerin bei seinen oder 
ihren Bemühungen und kann eine Berufung 
nach § 47 Abs. 2 Nr. 2 der Kirchenverfassung 
und § 38 dieses Gesetzes durchführen, sofern 
die Bemühungen des Pfarrers oder der Pfarre-
rin nicht zu einem alsbaldigen Erfolg führen. 
Die Ablehnung einer Berufung nach Satz 2 
oder die Verweigerung des unverzüglichen 
Dienstantritts gelten als Antrag auf Entlas-
sung gemäß § 45, dem das Moderamen der 
Gesamtsynode unverzüglich zu entsprechen 
hat. Über diese Rechtsfolgen ist der Pfarrer 
oder die Pfarrerin schriftlich zu belehren. 
 
 (3) In der Zeit zwischen der Beendigung 
der Freistellung und der Wiederverwendung 
oder der Entlassung befindet sich der Pfarrer 
oder die Pfarrerin im Wartestand. 
 
 (4) Die Gesamtsynode setzt durch Be-
schluss die Höchstzahl der Fälle fest, in denen 
das Moderamen Freistellungen nach Abs. 1 
aussprechen darf.1) 

 
 
 

§ 36 
Pfarrstellenwechsel 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat das 
Recht, sich um eine andere Pfarrstelle zu be-
werben oder den Ruf in eine andere Pfarrstelle 
anzunehmen. Den Entschluss, aus einer 
Pfarrstelle auszuscheiden, hat der Pfarrer 
oder die Pfarrerin unverzüglich, spätestens 
sechs Wochen vor dem Ausscheiden, unter 
Angabe des Zeitpunktes des Ausscheidens 
dem Kirchenrat/Presbyterium und dem Moder-
amen der Synode anzuzeigen. 
 
 
___________ 
1) Die Gesamtsynode hat mit Beschluss vom 14. Novem-      
    ber 2002 die Höchstzahl der Freistellungen auf 10    
    festgesetzt. 

 (2) Ein Pfarrstellenwechsel innerhalb der 
Evangelisch-reformierten Kirche (Synode  
evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland) gilt wegen der zwischen 
den Kirchengemeinden bestehenden synoda-
len Gemeinschaft als Fortsetzung des Dienst-
verhältnisses. In allen übrigen Fällen vollzieht 
sich der Pfarrstellenwechsel nach den Be-
stimmungen über die Entlassung aus dem 
Dienst gemäß § 45. 

 
 

§ 37 
Ablauf einer befristeten Berufung 

 
 (1) Endet die Amtszeit eines oder einer 
gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 für eine begrenzte 
Zeit in eine Pfarrstelle berufenen Pfarrers oder 
Pfarrerin, hat sich der Pfarrer oder die Pfarrerin 
unverzüglich um die Berufung in eine andere 
besetzbare Pfarrstelle der Evangelisch-
reformierten Kirche (Synode evangelisch-
reformierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) oder einer anderen Kirche zu 
bewerben. Das Moderamen der Gesamtsyno-
de ist ihm oder ihr bei der Bewerbung behilf-
lich, das Moderamen der Gesamtsynode prüft 
gegebenenfalls die Möglichkeiten einer Beru-
fung nach § 47 Abs. 2 der Kirchenverfassung. 
 
 (2) Wird der Pfarrer oder die Pfarrerin nicht 
sogleich nach Ablauf der Amtszeit in eine an-
dere Pfarrstelle berufen, erhält er oder sie bis 
zur Dauer von sechs Monaten sein oder ihr 
bisheriges Diensteinkommen mit Ausnahme 
der Dienstwohnung. Wird der Pfarrer oder die 
Pfarrerin nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablauf der Amtszeit in eine andere Pfarr-
stelle berufen, ist er oder sie in den War-
testand zu versetzen. 

 
 

§ 38 
Versetzung im Interesse des Dienstes 

 
 (1) Das Moderamen der Gesamtsynode 
kann einen Pfarrer oder eine Pfarrerin im Falle 
dringenden Bedürfnisses auf eine andere 
Pfarrstelle versetzen, sofern die beteiligten 
Kirchenräte/Presbyterien nicht widerspre-
chen. Der Pfarrer oder die Pfarrerin und die 
beteiligten Moderamina der Synoden sind vor-
her zu hören. 
 
 (2) Bei der Versetzung sind die persönlichen 
Verhältnisse des Pfarrers oder der Pfarrerin 
und der mit ihm oder ihr in häuslicher Gemein-
schaft lebenden unterhaltsberechtigten An-
gehörigen zu berücksichtigen, soweit dies 
der kirchliche Auftrag zulässt. Der Pfarrer 
oder die Pfarrerin hat im Falle der Versetzung 
Anspruch auf Ersatz der Umzugskosten. 
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§ 38a 
Abberufung von Pfarrern oder Pfarrerinnen 

 
 (1) Eine Behebung der Störung der gedeih-
lichen Zusammenarbeit gemäß § 49 Abs. 1 der 
Kirchenverfassung hat sich erst dann als aus-
sichtslos erwiesen, wenn weder das Bemühen 
um Wahrung der kirchlichen Gemeinschaft (§ 
22 der Kirchenverfassung) noch eine Visitation 
(§ 60 Abs. 1 Nr. 5 der Kirchenverfassung) zu 
einer besseren Zusammenarbeit zwischen 
Kirchengemeinde und Pfarrer oder Pfarrerin 
geführt haben. 
 
 (2) Zur Beratung über einen Antrag auf 
Abberufung des Pfarrers oder der 
Pfarrerin lädt der Kirchenrat/das Presbyterium 
das Moderamen der Synode ein. Er entschei-
det in nichtöffentlicher Sitzung unter dem Vor-
sitz des Präses oder der Frau Präses der Sy-
node oder eines oder einer Beauftragten des 
Moderamens der Synode. Dem betroffenen 
Pfarrer oder der betroffenen  Pfarrerin ist nach 
Eröffnung der Sitzung sowie vor der Abstim-
mung Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Abstimmung ist mit Stimmzetteln 
durchzuführen. Ein Antrag nach Abs. 1 ist 
beschlossen, wenn mindestens zwei Drittel 
aller Mitglieder des Kirchenrates / Presbyteri-
ums zugestimmt haben. 
 
 (3) Der Kirchenrat/Das Presbyterium hat 
den Antrag schriftlich unter Angabe aller 
Gründe beim Moderamen der Synode einzu-
reichen. Dieses holt eine schriftliche Stel-
lungnahme des Pfarrers oder der Pfarrerin ein 
und legt den Antrag der Kirchengemeinde mit 
der Stellungnahme des Pfarrers oder der 
Pfarrerin und einer eigenen Stellungnahme 
dem Moderamen der Gesamtsynode vor. 
 
 (4) Über den Antrag auf Abberufung ent-
scheidet das Moderamen der Gesamtsynode 
nach mündlicher Anhörung des Kirchenra-
tes/Presbyteriums, des Moderamens der Sy-
node, des betroffenen Pfarrers oder der betrof-
fenen Pfarrerin und einer Gemeindeversamm-
lung. 
 
 (5) Eine Entscheidung des Moderamens 
der Gesamtsynode für die Abberufung wird 
wirksam, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin 
nicht fristgerecht das Kirchliche Verwaltungs-
gericht anruft oder wenn seine oder ihre Kla-
ge rechtskräftig abgewiesen worden ist. Eine 
Entscheidung des Moderamens der Gesamt-
synode gegen die Abberufung eines Pfarrers 
oder einer Pfarrerin ist nicht anfechtbar. 
 
 (6) Wird ein Beschluss gemäß Abs. 2 Satz 
5 gefasst, kann der betroffene Pfarrer oder die 
betroffene Pfarrerin auf seinen oder ihren 

Wunsch beurlaubt werden. Auf seinen oder 
ihren Antrag kann er oder sie vom Moder-
amen der Gesamtsynode in den Wartestand 
unter Verlust seiner oder ihrer Pfarrstelle 
versetzt werden. Wird eine Abberufung 
rechtswirksam, hat sich das Moderamen der 
Gesamtsynode um eine anderweitige Verwen-
dung des Pfarrers oder der Pfarrerin, gegebe-
nenfalls im Wege des § 47 Abs. 2 der Kirchen-
verfassung zu bemühen. Erweist sich eine 
anderweitige Verwendung innerhalb sechs 
Monaten als undurchführbar, tritt der Pfarrer 
oder die Pfarrerin in den Wartestand, nach 
Ablauf von drei Jahren in den Ruhestand. 
 
 (7) Gemäß Abs. 6 beurlaubte oder in den 
Wartestand oder den Ruhestand versetzte 
Pfarrer oder Pfarrerinnen behalten die in der 
Ordination erworbenen Rechte und können 
sich um jede freie Stelle bewerben. Während 
des Wartestands oder Ruhestands kann das 
Moderamen der Gesamtsynode ihnen 
die Wahrnehmung einer Pfarrstelle oder 
entsprechende andere Aufgaben übertra-
gen. 
 
 (8) Haben mehrere Kirchengemeinden 
gemeinsam eine Pfarrstelle, setzt die Abberu-
fung des Inhabers oder der Inhaberin voraus, 
dass die in Abs. 2Satz 5 geforderte Mehrheit 
in jeder der beteiligten Kirchenräte/ Presbyte-
rien erreicht wird. 
 

 
§ 39 

Wartestand 
 

 (1) Das Pfarrdienstverhältnis wird durch 
den Übergang in den Wartestand nicht been-
det. Der Pfarrer oder die Pfarrerin verliert je-
doch mit dem Beginn des Wartestandes seine 
oder ihre bisherige Pfarrstelle und die mit die-
ser verbundenen oder ihm oder ihr persön-
lich übertragenen Aufgaben sowie den An-
spruch auf die Dienstwohnung. An die Stelle 
der Pfarrbesoldung treten die Wartestandsbe-
züge gemäß § 9 Absatz 2. Im Übrigen bleiben 
die durch die Ordination begründeten Pflichten 
und Rechte unberührt. Er oder sie untersteht 
weiterhin der Dienstaufsicht nach § 2 Absatz 
2 und dem Disziplinarrecht nach § 47. 
 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im War-
testand hat außer im Falle des § 30 das 
Recht, sich um die Wiederverwendung in 
jeder freien Pfarrstelle innerhalb und außer-
halb der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland) zu bewer-
ben. Das Moderamen der Gesamtsynode 
kann einem Pfarrer oder einer Pfarrerin im 
Wartestand widerruflich die Verwaltung einer 
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Pfarrstelle oder einen vergleichbaren kirchli-
chen Dienst übertragen. Der Pfarrer oder die 
Pfarrerin im Wartestand ist zur Übernahme 
eines derartigen Auftrages verpflichtet; wei-
gert er oder sie sich ohne hinreichenden 
Grund, gilt § 22 entsprechend. 
 
 (3) Zeiten des Wartestandes, mit Aus-
nahme des Wartestandes gemäß § 30, wer-
den auf das Besoldungs- und Versorgungs-
dienstalter nicht angerechnet, solange der 
Pfarrer oder die Pfarrerin nicht nach Absatz 
2 Satz 2 beschäftigt wird. Solange der Pfar-
rer oder die Pfarrerin im Wartestand gemäß 
Absatz 2 Satz 2 eine Pfarrstelle verwaltet 
oder einen vergleichbaren kirchlichen Dienst 
wahrnimmt, erhält er oder sie die gleichen 
Bezüge, wie wenn er oder sie in dieser 
Pfarrstelle oder Planstelle fest angestellt 
wäre. 
 
  (4) Der Wartestand endet 
 
1. durch Berufung in eine Pfarrstelle, 
2. durch Versetzung in den  
 Ruhestand oder 
3. durch Ausscheiden aus dem Pfarrdienst-

verhältnis. 
 

§ 40 
Wartestand aus familiären Gründen 

 
 (1) Ein Pfarrer oder eine Pfarrerin kann auf 
Antrag bis zu sechs Jahren in den Wartestand 
ohne Wartestandsbezüge versetzt werden, 
wenn er oder sie mit 
 
1. mindestens einem Kind unter achtzehn 

Jahren oder 
 
2. einem nach amtsärztlichen Gutachten 

pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
in häuslicher Gemeinschaft lebt und diese 
Person tatsächlich betreut oder pflegt. Auf 
Antrag des Pfarrers oder der Pfarrerin 
kann der Wartestand auf bis zu zwölf 
Jahre verlängert werden.  § 39 Absatz 2 
Satz 2 und § 44 Absatz 2 Satz 1 und Satz 
3 finden keine Anwendung. 

 
 (2) Über die Versetzung in den Wartestand 
nach Absatz 1 entscheidet das Moderamen 
der Gesamtsynode. Die Entscheidung kann 
vor Ablauf des Zeitraumes, für den sie getrof-
fen wurde, geändert werden, wenn der Pfarrer 
oder die Pfarrerin dies beantragt und keine 
dienstlichen Gründe entgegenstehen. 
 
 (3) Während eines Wartestandes nach 
Absatz 1 dürfen nur solche Nebentätigkeiten 
genehmigt werden, die dem Zweck des War-
testandes nicht zuwiderlaufen. 

 (4) Endet der Wartestand nach Absatz 1, 
ist das Moderamen der Gesamtsynode dem 
Pfarrer oder der Pfarrerin bei der Bewerbung 
behilflich, das Moderamen der Ge-
samtsynode prüft gegebenenfalls die Möglich-
keiten einer Berufung nach § 47 Abs. 2 der 
Kirchenverfassung. Wird der Pfarrer oder die 
Pfarrerin nicht sogleich in eine neue Pfarrstel-
le berufen, bleibt er oder sie bis zur Dauer 
von sechs Monaten im Wartestand ohne War-
testandsbezüge. § 39 Absätze 2 und 3 gelten 
entsprechend. Wird der Pfarrer oder die Pfar-
rerin nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf des Wartestandes nach Absatz 1 in eine 
neue Pfarrstelle berufen, ist er oder sie in den 
Wartestand mit Wartestandsbezügen zu ver-
setzen. 

 
§ 41 

Ruhestand 
 

 (1) Das Pfarrdienstverhältnis wird durch den 
Übergang in den Ruhestand nicht beendet. Der 
Pfarrer oder die Pfarrerin verliert jedoch mit dem 
Beginn des Ruhestandes seine oder ihre bishe-
rige Pfarrstelle und die mit dieser ver- 
bundenen oder ihm oder ihr persönlich über-
tragenen Aufgaben sowie den Anspruch auf die 
Dienstwohnung. Die Pflicht zur Dienstleistung 
endet. An die Stelle der Pfarrbesoldung treten 
die Versorgungsbezüge nach § 9 Absatz 
2. Im Übrigen bleiben die durch die Ordination 
begründeten Pflichten und Rechte unberührt. Er 
oder sie untersteht weiterhin der Dienstaufsicht 
nach § 2 Absatz 2 und dem Disziplinarrecht 
nach § 47. 
 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im Ruhe-
stand kann nach Maßgabe des Pfarrstellen-
besetzungsrechts auf seinen oder ihren An-
trag oder von Amts wegen in eine Pfarrstelle 
berufen werden, wenn die Gründe für seine 
oder ihre Versetzung in den Ruhestand weg-
gefallen sind. Eine Verpflichtung zur Über-
nahme einer Pfarrstelle kann nur ausge-
sprochen werden, wenn der Pfarrer oder die 
Pfarrerin das fünfundfünfzigste Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Auf die persönlichen 
Verhältnisse des Pfarrers oder der Pfarrerin 
und der mit ihm oder mit ihr in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden unterhaltsberechtig-
ten Angehörigen ist dabei Rücksicht zu neh-
men. Es besteht ein Anspruch auf Ersatz der 
Umzugskosten. Eine Minderung seines oder 
ihres Diensteinkommens gegenüber den 
Dienstbezügen seiner oder ihrer letzten Stelle 
darf nicht eintreten. 
 
 (3) Mit der vorübergehenden Verwaltung 
einer Pfarrstelle oder mit einem anderen kirch-
lichen Dienst darf der Pfarrer oder die Pfarrerin 
im Ruhestand nur mit seiner oder ihrer Zu-
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stimmung beauftragt werden. 
 

§ 42 
Altersgrenze 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin tritt mit 
Ablauf des Monats, in dem er oder sie das 
fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet, in den 
Ruhestand. Die Versetzung in den Ruhestand 
erfolgt ohne Antrag durch Beschluss des Mo-
deramens der Gesamtsynode. Hierüber wird 
dem Pfarrer oder der Pfarrerin eine Urkunde 
erteilt. 
 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann auf 
seinen oder ihren Antrag auch ohne Nach-
weis der Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzt werden, wenn er oder sie 
 
1. das dreiundsechzigste Lebensjahr vollendet 

hat oder 
 
2. das sechzigste Lebensjahr vollendet hat 

und schwerbehindert im Sinne des § 2 
Abs. 2 des IX. Buches Sozialgesetzbuch 
ist. 

 
§ 43 

Dauernde Dienstunfähigkeit 
 

 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist auf 
seinen oder ihren Antrag oder von Amts we-
gen vor Erreichen der Altersgrenze in den 
Ruhestand zu versetzen, wenn er oder sie 
infolge körperlicher Gebrechen oder wegen 
Schwäche seiner oder ihrer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Kräfte eine Pfarr-
stelle dauernd nicht mehr ordnungsgemäß 
verwalten kann. Als dauernd dienstunfähig 
kann der Pfarrer oder die Pfarrerin auch 
dann angesehen werden, wenn er oder sie 
infolge Erkrankung innerhalb von sechs Mo-
naten mehr als insgesamt neunzig Tage kei-
nen Dienst getan hat und keine Aussicht be-
steht, dass er oder sie innerhalb weiterer sechs 
Monate wieder voll dienstfähig wird. 
 
 (2) Beantragt ein Pfarrer oder eine Pfarre-
rin, ihn oder sie nach Absatz 1 Satz 1 in den 
Ruhestand zu versetzen, wird seine oder ihre 
dauernde Dienstunfähigkeit dadurch festge-
stellt, dass das Moderamen der Gesamtsyno-
de erklärt, es halte den Pfarrer oder die Pfar-
rerin für dauernd unfähig, seine oder 
ihre Amtspflichten zu erfüllen. 
 
 (3) Bestehen Zweifel an der Dienstfähigkeit 
oder an der dauernden Dienstunfähigkeit eines 
Pfarrers oder einer Pfarrerin, ist der Pfarrer 
oder die Pfarrerin verpflichtet, sich auf Anord-
nung des Moderamens der Gesamtsynode 
auf Kosten der Gesamtsynodalkasse durch 

einen vom Moderamen der Gesamtsynode zu 
benennenden Arzt untersuchen und erforderli-
chenfalls in einem Krankenhaus beobachten 
zu lassen sowie die Ärzte von ihrer Schweige-
pflicht zu entbinden. Der Pfarrer oder die 
Pfarrerin kann für diese Untersuchung zusätz-
lich auf seine oder ihre Kosten einen Arzt oder 
eine Ärztin seiner oder ihrer Wahl nennen. 
Die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
kann gefordert werden. 
 
 (4) Soll der Pfarrer oder die Pfarrerin ohne 
seinen oder ihren Antrag wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt 
werden, wird er oder sie vom Moderamen der 
Gesamtsynode nach Anhörung des Kirchenra- 
tes/Presbyteriums und des Moderamens der 
Synode unter Mitteilung der Gründe der be-
absichtigten Zurruhesetzung und unter Anga-
be der ihm oder ihr zustehenden Versor-
gungsbezüge schriftlich aufgefordert, etwaige 
Einwendungen innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat geltend zu machen. Das 
Moderamen der Gesamtsynode kann den 
Pfarrer oder die Pfarrerin für die Dauer des 
Verfahrens beurlauben. Werden innerhalb 
der Frist keine Einwendungen erhoben, gilt 
dies als Zustimmung des Pfarrers oder der 
Pfarrerin zur Versetzung in den Ruhestand. 
 
 (5) Die Versetzung in den Ruhestand erfolgt 
durch Beschluss des Moderamens der Ge-
samtsynode, sofern sie auf Antrag des Pfar-
rers oder der Pfarrerin erfolgt oder ein Fall des 
Absatzes 4 Satz 3 vorliegt. Über Einwendun-
gen gemäß Absatz 4 Satz 1 entscheidet das 
Moderamen der Gesamtsynode nach Prüfung, 
erforderlichenfalls unter Hinzuziehung eines 
oder mehrerer Ärzte, durch Beschluss, der 
dem Pfarrer oder der Pfarrerin zuzustellen und 
dem im Falle der Zurruhesetzung eine schrift-
liche Begründung und eine Rechtsmittelbeleh-
rung beizufügen ist. Wird der Beschluss ange-
fochten, kann das Moderamen der Gesamtsy-
node bei Beurlaubung des Pfarrers oder der 
Pfarrerin von dem vom Moderamen der Ge-
samtsynode gesetzten Zeitpunkt der Zurruh-
setzung an die die Versorgungsbezüge über-
steigenden Dienstbezüge einbehalten. Wird 
die Entscheidung über die Versetzung in den 
Ruhestand unanfechtbar, verfallen die einbe-
haltenen Bezüge, andernfalls sind sie nachzu-
zahlen. 

 
§ 44 

Übergang vom Wartestand in den Ruhestand 
 

 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im War-
testand ist auf seinen oder ihren Antrag in den 
Ruhestand zu versetzen, wenn er oder sie das 
fünfundfünfzigste Lebensjahr vollendet hat oder 
wenn es unmöglich erscheint, ihn oder sie in 
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absehbarer Zeit wieder im pfarramtlichen 
Dienst zu verwenden. 
 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im War-
testand ist in den Ruhestand zu versetzen, 
wenn Berufung in ein Pfarramt bis zum Ab-
lauf von drei Jahren nach dem Beginn des 
Wartestandes nicht erfolgt ist. Die Frist nach 
Satz 1 beginnt im Fall § 30 mit dem Ablauf des 
politischen Mandats, im Falle des Wartestan-
des aus familiären Gründen mit der Verset-
zung in den Wartestand mit Wartestandsbe-
zügen gemäß § 40 Absatz 4 Satz 4. Hat der 
Pfarrer oder die Pfarrerin durch ein Diszipli-
narurteil die Rechtsstellung eines Pfarrers 
oder einer Pfarrerin im Wartestand erlangt 
und ist im Disziplinarurteil ausgesprochen, 
dass der Bestrafte oder die Bestrafte erst  
nach einem bestimmten Zeitraum wieder in 
ein Pfarramt berufen werden darf, beginnt die 
Frist nach Absatz 1 mit Ablauf dieses Zeit-
raumes. Der Lauf der Frist nach Absatz 1 ist 
gehemmt, solange der Pfarrer oder die Pfarre-
rin gemäß § 39 Absatz 2 Satz 2 beschäftigt ist. 
Das Moderamen der Gesamtsynode kann die 
Frist nach Satz 1 um bis zu zwölf Monate 
verlängern, wenn die Berufung des Pfarrers 
oder der Pfarrerin im Wartestand in eine be-
stimmte neue Pfarrstelle bevorsteht 
und aussichtsreich erscheint. 
 
 (3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im War-
testand kann in den Ruhestand versetzt wer-
den, wenn er oder sie der Aufforderung des 
Moderamens der Gesamtsynode, sich um eine 
Pfarrstelle zu bewerben, innerhalb sechs Mo-
naten nicht nachkommt. 
 

 
VII. Beendigung des Dienstverhältnisses 

 
§ 45 

Entlassung auf eigenen Antrag 
 

 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann sei-
ne oder ihre Entlassung aus dem 
Dienst beantragen. Der Antrag ist schriftlich 
beim Moderamen der Gesamtsynode einzu-
reichen und kann zurückgenommen werden, 
solange dem Pfarrer oder der Pfarrerin der 
Entlassungsbeschluss nicht zugestellt worden 
ist. Mit der Entlassung aus dem Dienst verliert 
der Pfarrer oder die Pfarrerin seine oder ihre 
Pfarrstelle und die Ansprüche auf Besoldung 
und Versorgung. 
 
 (2) Das Moderamen der Gesamtsynode 
hat den Pfarrer oder die Pfarrerin über die 
Rechtsfolgen einer Entlassung zu belehren 
und, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin nach 
Belehrung auf seinem oder ihrem Antrag be-
steht, dem Antrag auf Entlassung zu entspre-

chen. Der Beschluss über die Entlassung ist 
dem Pfarrer oder der Pfarrerin unter Hinweis 
auf die Rechtswirkungen (Absatz 1 Satz 3) 
zuzustellen. 
 
 (3) Die Entlassung soll zu dem beabsichtig-
ten Zeitpunkt, darf aber gegen den Willen des 
Pfarrers oder der Pfarrerin nicht später als bis 
zum Ende des dritten Monats nach Eingang 
des Entlassungsantrags erfolgen. Diese Frist 
kann bis zu dem Zeitpunkt verlängert werden, 
an dem die Dienstgeschäfte ordnungsgemäß 
übergeben worden sind und der Pfarrer oder 
die Pfarrerin über die Verwaltung ihm oder ihr 
anvertrauter kirchlicher Vermögenswerte Re-
chenschaft abgelegt hat. 
 
 

§ 46 
Ausscheiden aus dem Dienst 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin scheidet 
aus dem Dienst der Evangelisch-reformierten 
Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutschland) 
aus, 
 
1. wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin aus 

der Evangelisch-reformierten Kirche (Sy-
node evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland) austritt 
oder einer anderen Kirche oder Religions-
gemeinschaft beitritt; dies gilt nicht, wenn 
der Pfarrer oder die Pfarrerin im Falle ei-
nes Auslandsdienstes oder im Falle eines 
Dienstes bei einer Evangelisch-reformierten 
Gemeinde in der Bundesrepublik Deutsch-
land, die keiner Mitgliedskirche der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland angehört, 
mit vorheriger Zustimmung des Moder-
amens der Gesamtsynode für die Dauer 
dieses Dienstes einer anderen reformato-
rischen Kirche beitritt, 

 
2. wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin auf die 

in der Ordination begründeten Rechte ver-
zichtet, 

 
3. wenn das Moderamen der Gesamtsynode 

den Pfarrer oder die Pfarrerin nach ( § 105) 
der Kirchenverfassung aus dem Amt ent-
fernt, 

 
4.  wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin in ein 

öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienst-
verhältnis zu einem anderen Dienstherrn 
tritt, sofern gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist oder das Moderamen der Ge-
samtsynode keine andere Regelung trifft; 
dies gilt nicht für den Eintritt in ein Beamten-
verhältnis auf Widerruf oder als Ehrenbe-
amter. 
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 (2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst 
der Kirche gemäß Absatz 1 verliert der Pfarrer 
oder die Pfarrerin seine oder ihre Pfarrstelle, 
die in der Ordination begründeten Rechte und 
die Ansprüche auf Besoldung und Versorgung. 
 
 (3) Das Moderamen der Gesamtsynode 
stellt nach Anhörung des Pfarrers oder der 
Pfarrerin durch Beschluss das Ausscheiden 
aus dem Dienst gemäß Absatz 1 und dessen 
Zeitpunkt fest und erteilt dem oder der Ausge-
schiedenen hierüber einen mit schriftlicher 
Begründung und Rechtsmittelbelehrung verse-
henen Bescheid. Gegen den Beschluss kann 
der oder die Betroffene Klage vor dem Ge-
meinsamen Kirchlichen Verwaltungsgericht     
der Lippischen Landeskirche und der Evange-
lisch-reformierten Kirche (Synode evangelisch-
reformierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) erheben. Die Klage hat aufschie-
bende Wirkung. Von der Zustellung des Be-
schlusses des Moderamens der Gesamtsyno-
de bis zu dessen Aufhebung oder Unanfecht-
barkeit ist der Pfarrer oder die Pfarrerin beur-
laubt. 
 
 (4) Das Moderamen der Gesamtsynode 
kann einem oder einer gemäß Absatz 1 aus 
dem Dienst der Kirche Ausgeschiedenen oder 
dessen oder deren Hinterbliebenen widerruf-
lich einen Unterhaltsbeitrag bewilligen. 
 
 

§ 47 
Entfernung aus dem Dienst 

 
Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das 
Disziplinarrecht geregelt. 

 
 
 

VIII. Erlöschen der in der Ordination be-
gründeten Pflichten und Rechte 

 
 

§ 48 
Ruhen der Rechte 

 
  Die in der Ordination begründeten Pflichten 
und Rechte ruhen, solange ein Ordinierter oder 
eine Ordinierte infolge von Geisteskrankheit 
dienstunfähig ist. 

 
 
 

§ 49 
Verlust kraft Gesetzes 

 
  (1) Die in der Ordination begründeten 
Pflichten und Rechte erlöschen, wenn  
 

1. die Berufung in das Pfarramt gemäß § 8 
zurückgenommen wird, 

 
2. der oder die Ordinierte gemäß § 45 aus 

dem Dienst entlassen wird, ohne einen an-
deren Dienst der Verkündigung, der evan-       
gelischen Unterweisung oder der theolo-
gischen Lehre zu übernehmen, 

 
3.  der oder die Ordinierte gemäß § 46 aus 

dem Dienst der Kirche ausscheidet, 
 
4. der Verlust aufgrund einer disziplinarrechtli-

chen Entscheidung eintritt. 
 
 (2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 
sind entsprechend anzuwenden, wenn ein 
Ordinierter oder eine Ordinierte, der oder die 
in einem anderen Dienst der Verkündigung, 
der evangelischen Unterweisung oder der 
theologischen Lehre steht, als er in § 1 Absatz 
2 bezeichnet ist, aus den Gründen des 
Absatzes 1 aus diesem Dienstverhältnis aus-
scheidet. 
 
 

§ 50 
Verzicht 

 
 (1) Die in der Ordination begründeten 
Pflichten und Rechte erlöschen ferner, wenn 
der oder die Ordinierte auf die in der Ordina-
tion begründeten Rechte verzichtet. 
 
 (2) Der Verzicht ist schriftlich oder zu Pro-
tokoll des Moderamens der Gesamtsynode zu 
erklären. Er wird erst wirksam, wenn das Mo-
deramen der Gesamtsynode den Verzicht 
annimmt. 

 
 

§  51 
Rechtsfolgen 

 
 (1) Der Verlust der in der Ordination be-
gründeten Rechte schließt den Verlust des 
Rechts zur Vornahme aller kirchlichen Amts-
handlungen ein. Zugleich erlischt auch das 
Recht, die Amtsbezeichnung (§ 13) zu führen 
und den Talar (§ 14) zu tragen. 
 
 (2) Die Urkunde über die Anstellungsfä-
higkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 3) und die Ordinati-
onsurkunde (§ 4 Absatz 4 Satz 2) sind zurück-
zugeben. 
 
 (3) Der Verlust der in der Ordination be-
gründeten Rechte ist im Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekannt zu geben und dem Kir-
chenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland mitzuteilen. 
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§ 52 
Wiederverwendung im Amt 

 
 (1) Die Urkunde über die Anstellungsfähig-
keit ist einem ausgeschiedenen Pfarrer oder 
einer ausgeschiedenen Pfarrerin zurückzuge-
ben, wenn er oder sie die erneute Berufung in 
ein Pfarramt anstrebt und die Anstellungsfä-
higkeit nicht aus Gründen des § 3 verlorenge-
gangen ist. 
 
 (2) Die in der Ordination begründeten 
Pflichten und Rechte werden durch das Mo-
deramen der Gesamtsynode erneut übertra-
gen, wenn der oder die Betroffene wieder in 
den Pfarrdienst berufen worden ist. 
 
 (3) Über die Wiederverleihung der Anstel-
lungsfähigkeit und über die erneute Übertra-
gung der Rechte aus der Ordination sind Ur-
kunden auszufertigen, die gemeinsam mit 
den ursprünglichen Urkunden über die An-
stellungsfähigkeit und Ordination auszuhän-
digen sind. 
 
 (4) Die erneute Übertragung der in der 
Ordination begründeten Rechte ist im Gesetz- 
und Verordnungsblatt bekannt zu geben und 
dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland mitzuteilen. 

 
IX. Besondere Pfarrstellen 

 
§ 53 

Schulpfarrstellen 
 

 (1) Das Moderamen der Gesamtsynode kann 
im Rahmen des Gestellungsvertrages zwischen 
dem Land Niedersachsen und den Evangeli-
schen Landeskirchen in Niedersachsen vom 
4./6. Juli 1967 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 
13 S. 243) in der jeweils geltenden Fassung zur 
Erteilung von Religionsunterricht an öffentlichen 
Schulen mit der vollen Anzahl der für die betref-
fende Schulart verbindlichen wöchentlichen 
Unterrichtsstunden Schulpfarrer oder Schul-
pfarrerinnen zur Verfügung stellen. Der Schul-
pfarrer oder die Schulpfarrerin ist Pfarrer oder 
Pfarrerin der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland); für ihn oder 
sie gelten die Bestimmungen dieses Kirchen-
gesetzes, soweit der Gestellungsvertrag nichts 
Abweichendes bestimmt. 
 
 (2) Das Moderamen der Gesamtsynode 
benennt den Schulpfarrer oder die Schulpfar-
rerin im Einvernehmen mit dem für den Ort 
seines Schuldienstes zuständigen Kirchen-
rat/Presbyterium und dem Moderamen der 
Synode. Mit der Übernahme des Unterrichts-
auftrages verliert der Pfarrer oder die Pfarre-

rin seine oder ihre bisherige Pfarrstelle. Der 
zuständige Kirchenrat/Das zuständige Presby-
terium und das Moderamen der Synode treffen 
im Einvernehmen mit dem Moderamen der 
Gesamtsynode mit dem Schulpfarrer oder der 
Schulpfarrerin eine Vereinbarung über dessen 
oder deren Mitarbeit in der Kirchengemeinde 
und dem Synodalverband seines oder ihres 
Wohnsitzes. 
 
 (3) Das Moderamen der Gesamtsynode 
kann dem Schulpfarrer oder der Schulpfar-
rerin auf dessen oder deren Antrag vorüber-
gehend eine Verminderung der regelmäßigen 
Arbeitszeit bis auf die Hälfte gewähren. Hin-
sichtlich der Voraussetzungen, der Dauer und 
der Rechtsfolgen einer solchen Verminderung 
der Dienstzeit im Einzelnen sind die für Stu-
dienräte im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
des Landes Niedersachsen jeweils geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden. 
 
 (4) Endet der Unterrichtsauftrag des 
Schulpfarrers oder der Schulpfarrerin, bevor 
dieser oder diese die Altersgrenze erreicht hat, 
ist nach § 37 zu verfahren. 
 

§ 54 
Sonderpfarrstellen 

 
 (1) Die Gesamtsynode kann durch Be-
schluss oder im Wege der Kirchengesetzge-
bung zur Erfüllung besonderer Aufgaben Son-
derpfarrstellen errichten. Bei der Errichtung 
der Pfarrstelle trifft die Gesamtsynode nähere 
Bestimmungen über die zu erfüllende Aufgabe, 
über den Sitz und das Verfahren der Beset-
zung der Pfarrstelle und darüber, ob die Pfarr-
stelle jeweils auf Zeit oder auf Lebenszeit be-
setzt wird. Die Gesamtsynode kann die Be-
stimmung des Sitzes der Pfarrstelle dem Mo-
deramen der Gesamtsynode übertragen. Der 
Inhaber oder die Inhaberin einer Sonder-
pfarrstelle ist Pfarrer oder Pfarrerin der E-
vangelisch-reformierten Kirche (Synode evan-
gelisch-reformierter Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland), für ihn oder sie gelten 
die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes, 
soweit die Gesamtsynode bei der Errichtung 
der Pfarrstelle nichts Abweichendes bestimmt 
hat. 
 
 (2) Das Moderamen der Gesamtsynode 
erlässt vor der ersten Besetzung einer Son-
derpfarrstelle eine Dienstanweisung für den 
Inhaber oder die Inhaberin. Der zuständige 
Kirchenrat/Das zuständige Presbyterium und 
das Moderamen der Synode treffen im Ein-
vernehmen mit dem Moderamen der Ge- 
samtsynode mit dem Inhaber oder der Inha-
berin der Sonderpfarrstelle eine Vereinbarung 
über dessen Mitarbeit in der Kirchengemein-
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de und dem Synodalverband seines oder 
ihres Wohnsitzes. 
 
 (3) Entfällt die besondere Aufgabe, die zur 
Errichtung der Pfarrstelle geführt hat (Absatz 
1 Satz 1), kann die Gesamtsynode die Pfarr-
stelle aufheben. Wird die Pfarrstelle aufgeho-
ben, bevor der Inhaber oder die Inhaberin 
den Ruhestand erreicht hat, ist nach § 37 zu 
verfahren. 

 
 
IX a Besondere Beschäftigungsverhältnisse 
 

§ 54a 
 

 (1) Die Gesamtsynode stellt im Rahmen 
des Haushaltsplanes nach Maßgabe des Stel-
lenplanes Pfarrstellen zur befristeten Beset-
zung durch das Moderamen der Gesamtsyno-
de zur Verfügung (Verfügungspfarrstellen). 
Bewerber oder Bewerberinnen müssen die 
Befähigung zur Anstellung in den pfarramtli-
chen Dienst der Evangelisch-reformierten Kir-
che (Synode evangelisch-reformierter Kirchen 
in Bayern und Nordwestdeutschland) besitzen. 
Die Stellen können auch als Stellen mit einge-
schränktem Dienstauftrag ausgeschrieben 
werden. Vor der Entscheidung über eine Aus-
schreibung und eine Besetzung einer Verfü-
gungspfarrstelle hat das Moderamen der Ge-
samtsynode einen Tätigkeitszweck zu be-
schreiben und festzulegen und einen Zeitraum 
zu bestimmen, innerhalb dessen dieser Zweck 
zu erreichen ist oder als erreicht gilt. Die von 
der Gesamtsynode im Rahmen des Haus-
haltsplanes für eine solchermaßen zweckbe-
stimmte Stelle zur Verfügung gestellten Mittel 
gelten als Haushaltsmittel, die haushaltsrecht-
lich für eine befristete Beschäftigung bestimmt 
sind.  
 
 (2) Kirchengemeinden und Synodalverbände 
können mit Genehmigung des Moderamens der 
Gesamtsynode für ihren Bereich Verfügungs-
pfarrstellen errichten. Die Regelungen des Ab-
satzes 1 über die Befähigung der Bewerber oder 
Bewerberinnen, über die Zweckbestimmung, die 
Zweckerreichung und den befristet zu vereinba-
renden Vertrag gelten entsprechend. Die Ge-
nehmigung zur Errichtung oder Besetzung einer 
solchen Stelle kann versagt werden, wenn ein 
der vorausgesetzten Befähigung entsprechen-
der Dienstauftrag und eine dementsprechende 
Zweckbestimmung nicht vorliegt oder die haus-
haltsmäßige Gewährleistung der befristeten 
Stelle nicht dargestellt werden kann.  

 
§ 54b 

 
 (1) Die Anstellung unter Inanspruchnahme 
von Verfügungspfarrstellen erfolgt im Rahmen 

eines befristet abzuschließenden Dienstvertra-
ges. Die Befristung richtet sich nach der  
Zweckbestimmung und der Zweckerreichung. 
Über die Anstellung entscheidet das Moder-
amen der Gesamtsynode. 
 
 (2) Gehören die öffentliche Wortverkündi-
gung, die Verwaltung der Sakramente oder die 
Vornahme von kirchlichen Amtshandlungen 
zum Tätigkeitsinhalt der Verfügungspfarrstelle, 
so ist der Stelleninhaber oder die Stelleninha-
berin bei Beginn seines oder ihres Dienstver-
hältnisses zu ordinieren. In diesem Fall führt 
der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin 
die Dienstbezeichnung Pastor oder Pastorin.  
 
 (3) Die Einzelheiten des Dienstes und der 
Rechtsstellung des Inhabers oder der Inhabe-
rin einer Verfügungspfarrstelle bestimmen sich 
nach diesem Gesetz, soweit die Vorschriften 
nicht ein öffentlich-rechtliches oder ein unbe-
fristetes Dienstverhältnis voraussetzen, an-
sonsten nach dem Kirchengesetz über die 
Rechtsverhältnisse der Beamten und Ange-
stellten in der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland). 
 
 (4) Der Dienstvertrag kann ordentlich oder 
außerordentlich gekündigt werden. Die Vor-
aussetzungen für eine Kündigung richten sich 
nach dem Kirchengesetz über die Rechtsver-
hältnisse der Beamten und Angestellten in der 
Evangelisch-reformierten Kirche (Synode e-
vangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland) und den dort in Bezug 
genommenen Regelungen. 
 
 (5) Ist der Dienstzweck einer Verfügungs-
pfarrstelle im Wesentlichen einer Gemeinde 
oder einem Synodalverband zugeordnet, so 
soll der Kirchenrat/das Presbyterium oder das 
Moderamen der Synode eine Bestimmung 
darüber treffen, ob und in welchem Umfang 
der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin an 
den Sitzungen der Organe ohne Stimmrecht 
teilnimmt. 
 
 

§ 54c 
 

 (1) Die Vergütung für eine Verfügungspfarr-
stelle richtet sich nach dem Kirchengesetz über 
die Rechtsverhältnisse der Beamten und An-
gestellten in der Evangelisch-reformierten Kir-
che (Synode evangelisch-reformierter Kirchen 
in Bayern und Nordwestdeutschland) ein-
schließlich der dort in Bezug genommenen 
Eingruppierungsregelungen. 
 
 (2) Die Zeit des Dienstes in einer Verfü-
gungspfarrstelle ist bei der Berufung in ein 
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öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis in der 
Evangelisch-reformierten Kirche (Synode e-
vangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland) als Vordienstzeit anzu-
rechnen. 
 

§ 54d 
 

  (1) Das Moderamen der Gesamtsynode 
kann mit Personen oder Personenmehrheiten 
(Stiftern), die keine kirchliche Dienstherrenfä-
higkeit haben, Verträge über die Einrichtung 
von Planstellen und deren Finanzierung 
schließen. Die Verträge bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Ge-
samtsynode. Sie können sich im Rahmen ihrer 
Zwecksetzung auf alle für Pastoren oder Pas-
torinnen in Betracht kommenden Tätigkeitsbe-
reiche erstrecken. Ein Pfarrer oder eine Pfarre-
rin, der oder die aufgrund eines derartigen 
Vertrages angestellt ist, kann nur in einem 
befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis 
beschäftigt werden. In dem Vertrag darf nicht 
vereinbart werden, dass die Besetzung der 
Planstelle von dem Einvernehmen mit dem 
Stifter oder den Stiftern abhängig ist. Soll der 
in dem Vertrag zu bestimmende Tätigkeits-
zweck überwiegend einer Kirchengemeinde 
zugute kommen, so ist die Zustimmung des 
Kirchenrates/des Presbyteriums einzuholen.  

 
  (2) In dem Vertrag ist sicherzustellen, dass 
 
1. der notwendige Personalkostenaufwand, 

einschließlich des Aufwandes für die Al-
tersversorgung, die Krankheitskostenvor-
sorge und sonstige arbeitgebertypische 
Aufwendungen für die Gesamtdauer des 
Vertrages gedeckt ist, und 

 
2.  die Freiheit und die Bindung des geistlichen 

Dienstes, wie sie sich aus der Kirchenver-
fassung und diesem Gesetz ergeben, nicht 
berührt werden. 

 
§ 54e 

 
 (1) Das Moderamen der Gesamtsynode 
kann einem Pfarrer oder einer Pfarrerin, der 
oder die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisverhältnis steht, auf seinen oder ihren 
Antrag Teilbeschäftigung gewähren, wenn der 
Kirchenrat/das Presbyterium vorher durch Be-
schluss zugestimmt hat und das Moderamen 
der Synode angehört worden ist. Durch die 
Gewährung einer Teilbeschäftigung soll der 
Umfang der dienstlichen Pflichten des Pfarrers 
oder der Pfarrerin in seiner oder ihrer Pfarrstel-
le um ein Viertel bis zur Hälfte vermindert wer-
den. Teilbeschäftigung darf nur gewährt wer-
den, wenn zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen oder durch entsprechen-

de Maßnahmen des Moderamens der Ge-
samtsynode oder des Kirchenrates/des Pres-
byteriums entgegenstehenden Belangen ab-
geholfen werden kann. In besonderen Fällen 
kann die Abhilfe auch in der befristeten Anstel-
lung einer Vertretungskraft bestehen.  
 
 (2) Die Gewährung einer  Teilbeschäftigung 
soll befristet werden. Auf Antrag kann die Zeit 
der Teilbeschäftigung verlängert werden., wo-
bei jeweils erneut zu prüfen ist, ob  zwingende 
dienstliche Belange entgegenstehen oder ob 
und wie diesen abgeholfen werden kann.  
 
 

§ 54f 
 

 (1) Der teilbeschäftigte Pfarrer oder die 
teilbeschäftigte Pfarrerin bleibt mit allen 
Rechten Inhaber oder Inhaberin seiner oder 
ihrer Pfarrstelle und Mitglied des Kirchen-
rats/Presbyteriums und der Synode. Er oder 
sie hat die sich aus der Kirchenverfassung, 
dem Pfarrerdienstgesetz und den übrigen 
kirchlichen Gesetzen ergebenden Pflichten 
in gleicher Weise zu erfüllen wie vor der 
Teilbeschäftigung.  
 
 (2) Die Dienstbezüge richten sich nach 
den Vorschriften des Kirchengesetzes der 
Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen über die Besoldung und Versor-
gung der Pfarrer und Pfarrerinnen in der 
jeweils geltenden Fassung und den von die-
sem Kirchengesetz in Bezug genommenen 
Rechtsvorschriften. Beihilfen in Geburts-, 
Pflege-, Krankheits- und Todesfällen werden 
wie bei Vollbeschäftigung gewährt. 
 
 (3) Der teilbeschäftigte Pfarrer oder die 
teilbeschäftigte Pfarrerin bleibt verpflichtet, 
seinen oder ihren Wohnsitz an seinem oder 
ihrem Dienstsitz zu nehmen und behält den 
Anspruch auf seine oder ihre Dienstwohnung. 
Bei der Festsetzung der Dienstwohnungsver-
gütung ist § 9 Absatz 4 des Kirchengesetzes 
der Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen über die Besoldung und Ver-
sorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen in der 
jeweils geltenden Fassung zu berücksichtigen. 
  
 (4) Der teilbeschäftigte Pfarrer oder die 
teilbeschäftigte Pfarrerin darf keine andere 
hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen. Die Er-
laubnis von Nebenbeschäftigungen richtet sich 
nach § 26 Pfarrerdienstgesetz.  

 
 

§ 54g 
 

 (1) Zur Vertretung eines gemäß § 54e 
teilbeschäftigten Pfarrers oder einer teilbe-
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schäftigten Pfarrerin kann in besonderen Fäl-
len eine Aushilfskraft befristet eingestellt wer-
den. Befristungsgrund ist der Vertretungs-
dienst, die Dauer der Befristung ist abhängig 
von dem Zeitraum der Teilbeschäftigung des 
oder der Vertretenen. 
 
 (2) Für die Einzelheiten des Dienstes und 
der Rechtstellung der Aushilfskraft gilt § 54 b 
entsprechend. 
 
 (3) Die Aushilfskraft gehört dem Kirchen-
rat/dem Presbyterium der Kirchengemeinde in 
der sie Vertretungsdienst leistet, nicht an. Der 
Kirchenrat/Das Presbyterium kann allgemein 
oder im Einzelfall Regelungen über die Mitwir-
kung der Vertretungskraft im Kirchen-
rat/Presbyterium treffen.  
 
 

§ 54h 
 

 (1) Zur Vertretung eines gemäß § 54 f teil-
beschäftigten Pfarrers oder einer gemäß § 54 f 
teilbeschäftigten Pfarrerin wird für die Dauer 
dieser Teilbeschäftigung als Aushilfskraft durch 
Dienstvertrag ein Theologischer Mitarbeiter 
oder eine Theologische Mitarbeiterin einge-
stellt. Es kann eingestellt werden, wer vor dem 
Theologischen Prüfungsausschuss der Evan-
gelisch-reformierten Kirche das zweite theolo-
gische Examen erfolgreich abgelegt hat. Der 
Dienstvertrag wird bis zu dem Zeitpunkt befris-
tet, bis zu dem Teilbeschäftigung gewährt ist. 
Eine Vertragsdauer über insgesamt fünf Jahre 
hinaus ist unzulässig. Das Moderamen der 
Gesamtsynode kann im begründeten Einzelfall 
Personen, die bei einer anderen Gliedkirche 
der Evangelischen Kirche in Deutschland das 
zweite theologische Examen abgelegt haben, 
dem in Satz 2 genannten Personenkreis 
gleichstellen. 
 
 (2) Für die Einzelheiten des Dienstes und 
der Rechtsstellung der Aushilfskräfte nach 
Abs. 1 gilt § 54 c Abs. 2 entsprechend. 
 
  (3) Nach Abschluss eines Dienstvertrages 
gemäß Abs. 1 darf der Theologische Mitarbei-
ter oder die Theologische Mitarbeiterin eine 
andere hauptberufliche Tätigkeit weder auf-
nehmen noch fortführen, sofern es sich nicht 
um die Wahrnehmung einer weiteren halben 
Pfarrstelle handelt. Für etwaige Nebenbeschäf-
tigungen gilt § 26 Pfarrerdienstgesetz. 
  
 (4) Der Theologische Mitarbeiter oder die 
Theologische Mitarbeiterin gehört dem Kir-
chenrat/Presbyterium und der Kirchenge-
meinde, in der er oder sie einen Teil einer 
Pfarrstelle verwaltet, nicht an. Der Kirchen-
rat/Das Presbyterium kann bestimmen, dass 

und in welchem Umfang der Theologische 
Mitarbeiter oder die Theologische Mitarbeite-
rin ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil-
nimmt. Dasselbe gilt für die Zugehörigkeit zur 
Synode und für Entscheidungen der Synode 
über die Teilnahme des Theologischen Mit-
arbeiters oder der Theologischen Mitarbeite-
rin. 
 
 

X. Pfarrdienst im Ehrenamt 
 

§ 55 
Pfarrer oder Pfarrerin im Ehrenamt 

 
 Geeignete Gemeindeglieder können auf 
Vorschlag des Kirchenrates/Presbyteriums 
ihrer Gemeinde mit Zustimmung des Moder-
amens der Synode durch Beschluss des Mo-
deramens der Gesamtsynode zum Pfarrdienst 
im Ehrenamt berufen werden. 
 
 

§ 56 
Voraussetzungen 

 
 (1) Ein Bewerber oder eine Bewerberin ist 
für die Berufung in einen Pfarrdienst im Ehren-
amt geeignet, wenn er oder sie im Besitz einer 
Urkunde über die Anstellungsfähigkeit in ei-
nem Pfarramt der Evangelisch-reformierten 
Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutschland) 
gemäß § 3 ist. 
 
 (2) Für Pfarrer und Pfarrerinnen, die die 
Anstellungsfähigkeit in einer anderen evange-
lischen Kirche erworben haben, gilt § 3 Abs. 2 
dieses Gesetzes. 
 
 (3) Durch die Berufung eines Pfarrers 
oder einer Pfarrerin im Ehrenamt darf nicht 
die Errichtung oder Freigabe einer sonst be-
setzbaren Pfarrstelle ersetzt oder ein Arbeits-
platz oder Teilarbeitsplatz für einen anderen 
kirchlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin über-
flüssig gemacht werden. 
 
 (4) Gleichzeitig mit der Berufung erlässt 
das Moderamen der Gesamtsynode auf mit 
dem zukünftigen Pfarrer oder der Pfarrerin im 
Ehrenamt vereinbarten Vorschlag des Kir-
chenrates/Presbyteriums eine Dienstanwei-
sung für den Pfarrer oder die Pfarrerin im 
Ehrenamt. 

 
 

§ 57 
Berufung 

 
 (1) Über die Berufung zum Pfarrer oder zur 
Pfarrerin im Ehrenamt ist vom Moderamen der 
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Gesamtsynode eine Urkunde auszufertigen, 
die außer dem Namen, Geburtstag und Ge-
burtsort des oder der Berufenen mindestens 
folgende Angaben enthalten muss: 
 
a) die Bestätigung, dass der Pfarrer oder die 

Pfarrerin unter Berufung in ein Ehrenamt 
auf Lebenszeit in der Evangelisch-
reformierten Kirche (Synode evangelisch-
reformierter Kirchen in Bayern und Nord-
westdeutschland) zum Pfarrer oder zur 
Pfarrerin berufen worden ist, 

 
b) die Bezugnahme auf die Dienstanweisung 

gemäß § 56 Abs. 4 und die Angabe der Kir-
chengemeinde, in der das Ehrenamt nach 
der Dienstanweisung auszuüben ist. 

 
 (2) Das Ehrenamt wird dadurch begründet, 
dass dem oder der Berufenen die Beru-
fungsurkunde ausgehändigt wird. Die Aus-
händigung erfolgt im Gottesdienst zur Einfüh-
rung des oder der Berufenen, bei dem der oder 
die Berufene zur gewissenhaften Erfüllung 
seiner oder ihrer Aufgaben und zur Ein- 
haltung der kirchlichen Ordnungen verpflichtet 
wird. 
 
 (3) Ist der oder die zum Pfarrdienst im 
Ehrenamt Berufene noch nicht ordiniert, wird 
er oder sie gemäß § 4 im Einführungsgottes-
dienst ordiniert. 

 
 

§ 58 
Rechtsstellung 

 
 (1) Die Einzelheiten des Dienstes und der 
Rechtsstellung des Pfarrers oder der Pfarrerin 
im Ehrenamt werden durch die §§ 2 bis 4, 7 bis 
8, 14 bis 19, 23 bis 25, 27 bis 29, 31 bis 32 
und 47 bis 52 bestimmt. Bei der Übertragung 
von Diensten, der Heranziehung zu Pfarrkon-
ferenzen und Fortbildungsveranstaltungen 
sowie der Übertragung übergemeindlicher 
Aufgaben ist die Ehrenamtlichkeit des Diens-
tes zu berücksichtigen. 
 
 (2) Bei einer späteren Anstellung in einem 
hauptberuflichen Pfarrdienstverhältnis werden 
Dienstzeiten als Pfarrer oder Pfarrerin im Eh-
renamt nicht als Vordienstzeiten berücksich-
tigt. 
 
 (3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im Ehren-
amt führt die Amtsbezeichnung, die ihm oder 
ihr in der Berufungsurkunde beigelegt worden 
ist, mit dem Zusatz „im Ehrenamt" (i. E.). Nach 
der Entpflichtung wird die letzte Amtsbe- 
zeichnung mit dem Zusatz „im Ruhestand" (i. 
R.) geführt. Im Übrigen gilt § 13 entsprechend. 

 (4) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im Eh-
renamt gehört mit beratender Stimme dem 
Kirchenrat/Presbyterium der Gemeinde an, in 
welcher er oder sie Dienst tut, sofern er oder 
sie nicht zum Kirchenältesten/Presbyter oder 
zur Kirchenältesten/Presbyterin gewählt oder 
berufen worden ist. 
 
 

§ 59 
Veränderungen des Ehrenamtes 

 
 (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im Ehren-
amt kann im Verfahren der §§ 55 bis 57 in 
einen anderen pfarramtlichen Dienst im Eh-
renamt berufen werden. Mit der Einführung in 
das neue Ehrenamt endet das frühere Eh-
renamt. 
 
 (2) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin im Eh-
renamt kann auf seinen oder ihren 
Antrag aus zwingendem Grund nach Be-
nachrichtigung des Kirchenrats/ 
Presbyteriums durch das Moderamen der 
Synode Urlaub bis zu einem Jahr 
bewilligt werden. Das Moderamen der Synode 
zeigt dem Kirchenpräsidenten oder der Kir-
chenpräsidentin den Urlaub an. Während eines 
Urlaubs gemäß Satz 1 ruht die Mitgliedschaft 
im Kirchenrat/Presbyterium, sofern der Pfar-
rer oder die Pfarrerin im Ehrenamt nicht Äl-
tester/Presbyter oder Älteste/Presbyterin ist. 
Nimmt der Pfarrer oder die Pfarrerin im Ehren-
amt nach einjährigem Urlaub den Dienst im 
Ehrenamt nicht wieder auf, ist er oder sie vom 
Moderamen der Gesamtsynode in den War-
testand zu versetzen. 
 
 (3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im Eh-
renamt ist auf seinen oder ihren 
Antrag vom Moderamen der Gesamtsynode in 
den Wartestand zu versetzen. Das Pfarr-
dienstverhältnis im Ehrenamt wird durch den 
Wartestand nicht beendet, der Pfarrer oder 
die Pfarrerin braucht jedoch die mit der Beru-
fung in das Ehrenamt verbundenen Pflichten 
nicht zu erfüllen. Die Beauftragung und die 
Mitgliedschaft im Kirchenrat/Presbyterium 
enden; im Übrigen bleiben die durch die Ordi-
nation begründeten Pflichten und Rechte 
unberührt. Der Pfarrer oder die Pfarrerin un-
tersteht weiterhin der Dienstaufsicht nach § 2 
Abs. 2 und dem Disziplinarrecht nach § 47. 
 
 (4) Ist ein Pfarrer oder eine Pfarrerin im 
Ehrenamt drei Jahre im Wartestand, ohne auf 
seinen oder ihren Antrag erneut in seinen 
oder ihren früheren oder einen anderen eh-
renamtlichen Pfarrdienst berufen worden zu 
sein, hat das Moderamen der Gesamtsynode 
das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt durch 
Beschluss zu beenden. Das Moderamen der 
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Gesamtsynode kann die Beendigung schon 
eher aussprechen, wenn es unmöglich er-
scheint, den Pfarrer oder die Pfarrerin in ab-
sehbarer Zeit wieder in einen ehrenamtlichen 
Pfarrdienst zu berufen. 

 
 

§ 60 
Entpflichtung 

 
  (1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im Ehren-
amt wird auf seinen oder ihren Antrag durch 
Beschluss des Moderamens der Gesamtsy-
node entpflichtet, wenn er oder sie 
 
a) das 58. Lebensjahr vollendet hat oder, 
  
b) angibt, dass er oder sie das Ehrenamt 

auf nicht absehbare Zeit nicht mehr ord-
nungsgemäß verwalten kann. 

 
 (2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin im Ehren-
amt ist zum Ablauf des Monats, in dem er oder 
sie das 65. Lebensjahr vollendet, zu entpflich-
ten. 
 
 (3) Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt 
wird durch die Entpflichtung nicht beendet. 
Die Pflicht zur Dienstleistung und die Mitglied-
schaft im Kirchenrat/Presbyterium enden. Im 
Übrigen bleiben die durch die Ordination be-
gründeten Pflichten und Rechte unberührt. 
Der Pfarrer oder die Pfarrerin untersteht wei-
terhin der Dienstaufsicht nach § 2 Abs. 2 und 
dem Disziplinarrecht nach § 47. Er oder sie 
erhält eine Urkunde über die Entpflichtung. 

 
 

§ 61 
Beendigung 

 
 (1) Auf Antrag des Pfarrers oder der Pfar-
rerin im Ehrenamt hat das Moderamen der 
Gesamtsynode das Ehrenamt durch Be-
schluss zu beenden. Der Antrag ist schriftlich 
beim Moderamen der Gesamtsynode einzu-
reichen und kann zurückgenommen werden, 
solange dem Pfarrer oder der Pfarrerin der 
Beschluss über die Beendigung nicht zuge-
stellt worden ist. 
 
 (2) Auf Antrag des Kirchenrates/Presby-
teriums oder des Moderamens der Synode hat 
das Moderamen der Gesamtsynode das Eh-
renamt durch Beschluss zu beenden, wenn 
der Pfarrer oder die Pfarrerin im Ehrenamt aus 
dem Bereich der Kirchengemeinde verzieht. 
 
 (3) Mit der Beendigung des Ehrenamtes 
endet das Pfarrdienstverhältnis; der Pfarrer 

oder die Pfarrerin verliert die in der Ordina-
tion begründeten Pflichten und Rechte. 
 
 (4) Das Moderamen der Gesamtsynode 
hat ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt 
durch Beschluss zu beenden, wenn 
 
a) ein Fall des § 49 Abs. 1 der Kirchenverfas-

sung vorliegt; eine Gemeindeversammlung 
braucht nicht einberufen zu werden, oder 

 
b) ein Fall des § 46 vorliegt; § 46 Abs. 1 Nr. 4 

ist nicht anwendbar, oder 
 
c) der Pfarrer oder die Pfarrerin durch 

rechtskräftiges Disziplinarurteil des Am-
tes enthoben oder aus dem Dienst entfernt 
wird, oder 

 
d)  der Pfarrer oder die Pfarrerin den in der 

Dienstanweisung beschriebenen Auftrag 
trotz Abmahnung nicht erfüllt hat. 

 
 (5) Das Moderamen der Gesamtsynode 
beschließt nach Anhörung des Pfar- 
rers oder der Pfarrerin über die Beendigung 
und erteilt dem Pfarrer oder der 
Pfarrerin hierüber einen mit schriftlicher Be-
gründung und Rechtsmittelbelehrung verse-
henen Bescheid. Gegen diesen Bescheid 
kann der Pfarrer oder die Pfarrerin das Kirch-
liche Verwaltungsgericht anrufen. Die Klage-
erhebung hat aufschiebende Wirkung. Von der 
Zustellung eines Beschlusses des Moder-
amens der Gesamtsynode nach Satz 1 bis zu 
dessen Aufhebung oder Unanfechtbarkeit 
ruhen der dem Pfarrer oder der Pfarrerin er-
teilte Auftrag und die in der Ordination be-
gründeten Pflichten und Rechte. 
 

 
XI. Privatrechtliche Pfarrdienstverhältnisse 

 
 

§ 62 
Privatrechtliche Pfarrdienstverhältnisse 

 
 (1) Das Moderamen der Gesamtsynode 
kann auf Antrag eines Kirchenra-
tes/Presbyteriums oder auf eigenen Antrag 
des oder der Betroffenen zulassen, dass ein 
Pfarrer oder eine Pfarrerin ausnahmsweise 
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
beschäftigt und zum Inhaber oder zur Inhabe-
rin einer Pfarrstelle berufen wird, wenn 
 
a) die rechtlichen Voraussetzungen zur Be-

gründung eines öffentlich-rechtlichen Pfarr-
dienstverhältnisses auf Lebenszeit nicht er-
füllt sind, oder 

 
b) der Nachweis der für die Begründung 
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eines öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses  auf  Lebenszeit  erforderlichen  
gesundheitlichen Tauglichkeit nicht er-
bracht werden kann, oder 

 
c) das Lebensalter des Bewerbers oder der 

Bewerberin der Begründung eines öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses auf Le-
benszeit entgegensteht, oder 

 
d) aus sonstigen zwingenden Gründen die 

Begründung eines öffentlich-rechtlichen 
Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit 
im Einzelfall als nicht angebracht er-
scheint. 

 
 (2) Im Dienstvertrag sind die den Dienst des 
Pfarrers oder der Pfarrerin betreffenden Be-
stimmungen der Kirchenverfassung und die-
ses Kirchengesetzes, insbesondere seiner 
Abschnitte I, IV bis V und VII bis VIII einschließ-
lich des Disziplinar- und Lehrverfahrensrechts, 
für sinngemäß anwendbar zu erklären, soweit 
diese Bestimmungen nicht das Bestehen 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis-
ses voraussetzen. 

 
 

§ 63 
Rechtsstellung 

 
 (1) Die Einstellung setzt die Anstellungsfä-
higkeit nach § 3 voraus. 
 
 (2) Die Einzelheiten des Dienstes und der 
Rechtsstellung nach § 62 angestellter Pfarrer 
oder Pfarrerinnen im Angestelltenverhältnis 
werden durch Abschnitte I bis II, IV bis V und 
VII bis VIII des Pfarrerdienstgesetzes und des 
Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse 
der Beamten und Angestellten (Gesetz- und 
Verordnungsbl. Bd. 14 S. 203ff.) in ihrer jeweils 
geltenden Fassung einschließlich dazu ergan-
gener Aus- und Durchführungsbestimmungen 
bestimmt. Im Falle unterschiedlicher Regelung 
gehen die Bestimmungen dieses Kirchenge-
setzes denen des Kirchengesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Beamten und Ange-
stellten vor. 
 
 (3) Der Dienstvertrag für Pfarrer oder 
Pfarrerinnen im Angestelltenverhältnis wird 
vom Vertretungsorgan des kirchlichen Arbeit-
gebers mit dem Bewerber oder der Bewerberin 
nach einem verbindlichen Muster geschlos-
sen. Das verbindliche Muster wird vom Moder-
amen der Gesamtsynode im Wege der 
Rechtsverordnung erlassen. Der Dienstver-
trag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der 
Genehmigung des Kirchenpräsidenten oder 
der Kirchenpräsidentin, wenn er vom Vertre-
tungsorgan eines anderen kirchlichen Arbeit-

gebers geschlossen wird. Dem Dienstvertrag 
wird eine Dienstanweisung beigefügt, die Be-
standteil des Dienstvertrages ist und insbe-
sondere den Tätigkeitsbereich und die 
Pflichten und Rechte des Pfarrers oder der 
Pfarrerin im Einzelnen regelt. 
 
 (4) Durch den Abschluss eines Dienstver-
trages nach Abs. 3 wird für den Pfarrer und 
die Pfarrerin im Angestelltenverhältnis die 
Zuständigkeit der kirchlichen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (§ 85 der Kirchenverfassung), 
des kirchlichen Disziplinarrechts (§ 86 der 
Kirchenverfassung) und des kirchlichen Lehr-
verfahrens (§ 87 der Kirchenverfassung) in 
gleicher Weise eröffnet wie für einen Pfarrer 
und eine Pfarrerin im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis. Staatliche Bestimmungen 
über die Zuständigkeit der staatlichen Ar- 
beitsgerichtsbarkeit bleiben unberührt. Mit 
kirchlichen Rechtsmitteln nicht mehr anfecht-
bare kirchliche Verwaltungs- oder Gerichtsent-
scheidungen sollen auch für Pfarrer und Pfar-
rerinnen im Angestelltenverhältnis verbindlich 
sein. 

 
§ 64 

Vergütung 
 

 (1) An die Stelle der für Pfarrer und Pfar-
rerinnen im öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis geltenden Bestimmungen über Be-
soldung, Versorgung, Fürsorge und Sonder-
leistungen treten die für Angestellte gelten-
den Bestimmungen über Vergütung, Sozial-
versicherung, zusätzliche Altersversorgung 
und tarifliche Sonderleistungen. Die Eingrup-
pierung in den Vergütungs-Gruppenplan zum 
Bundesangestelltentarifvertrag, Fassung 
Länder (BAT), erfolgt nach denselben Maß-
stäben, die für den betreffenden Pfarrer 
oder die betreffende Pfarrerin in einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bei einer 
Einstufung in den Besoldungs-Gruppenplan 
zur Kirchlichen Besoldungsordnung (KBO) 
anzulegen gewesen wären; hierbei tritt an 
die Stelle der Besoldungsgruppe A 13 KBO die 
Vergütungsgruppe II a BAT und an die Stelle 
der Besoldungsgruppe A 14 KBO die Vergü-
tungsgruppe Ib BAT. 
 
 (2) Zeit und Umfang der Tätigkeiten im 
Einzelnen richten sich nach den dienstlichen 
Erfordernissen und nicht nach tariflichen oder 
vereinbarten Arbeitszeiten; Feiertagszuschlä-
ge oder Mehrarbeitszeiten (Überstunden) 
können deshalb weder entstehen noch vergü-
tet werden. 
 
 (3) Dienstzeiten während eines Dienstver-
trages nach § 62 sind wie Dienstzeiten in ei-
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nem öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhält-
nis auf Lebenszeit anzurechnen. 

 
§ 65 

Residenzpflicht, Dienstwohnung 
 

  Der Pfarrer oder die Pfarrerin im Angestell-
tenverhältnis ist verpflichtet, seinen oder ihren 
Wohnsitz in dem Bereich zu nehmen, auf den 
sich der Dienstvertrag bezieht. Das Moder-
amen der Gesamtsynode kann im Sinne des § 
11 Abs. 1 Ausnahmen zulassen. Die Einzelhei-
ten werden in der Dienstanweisung gemäß § 
63 Abs. 3 Satz 4 geregelt. 
 
 

§ 66 
Beendigung des Dienstvertrages 

 
 (1) Ein befristeter Dienstvertrag für einen 
Pfarrer oder eine Pfarrerin im Angestellten-
verhältnis endet mit Ablauf der Frist, für die er 
abgeschlossen worden ist. 
 
 (2) Ein Pfarrer oder eine Pfarrerin im Ange-
stelltenverhältnis hat das Recht der Kündigung 
des Dienstvertrages nach Maßgabe der Be-
stimmungen des § 45. 
 
 (3) Der Arbeitgeber kann mit der im BAT 
vorgesehenen Kündigungsfrist den Dienstver-
trag wegen Dienstunfähigkeit kündigen, wenn 
ein Pfarrer oder eine Pfarrerin im Angestell-
tenverhältnis innerhalb von sechs Monaten 
mehr als insgesamt neunzig Tage keinen 
Dienst getan hat und nicht gesichert er- 
scheint, dass er oder sie innerhalb weiterer 
sechs Monate wieder voll dienstfähig wird. 
Wenn ein Pfarrer oder eine Pfarrerin infolge 
einer Kündigung nach Satz 1 die Gewährung 
einer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsun- 
fähigkeit beantragt und den Rentenanspruch 
insoweit an das Moderamen der Gesamtsyno-
de abgetreten hat, ist ihm oder ihr nach Be-
endigung des Dienstvertrages auf seinen oder 
ihren Antrag monatlich ein Vorschuss in Höhe 
der zu erwartenden Rente zu zahlen. 
 
 (4) Im Übrigen ist eine ordentliche Kündi-
gung durch den Arbeitgeber ausgeschlossen. 
Der Arbeitgeber hat einen Pfarrer oder eine 
Pfarrerin im Angestelltenverhältnis aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zu entlassen, wenn 

 
a)  er oder sie im Wege des § 49 der Kirchen-

verfassung abberufen wird, oder 
 
b) ein Tatbestand erfüllt ist, der bei einem 

Pfarrer oder einer Pfarrerin im öffentlich-
rechtlichen  Dienstverhältnis  zum  Aus-

scheiden aus dem Dienst gemäß § 46 füh-
ren würde, oder 

 
c)  ein Pfarrer oder eine Pfarrerin im Angestell-

tenverhältnis in einem förmlichen Diszipli-
narverfahren rechtskräftig zur Amtsenthe-
bung oder zur Entfernung aus dem Dienst 
verurteilt worden ist. 

 
 (5) § 49 gilt auch bei Beendigung eines 
Dienstvertrages für einen Pfarrer oder eine 
Pfarrerin im Angestelltenverhältnis. 
 
 

XII. Schlussbestimmungen 
 

§ 67 
Kandidaten und Kandidatinnen  

des Pfarramtes 
 

 Kandidaten und Kandidatinnen des Pfarr-
amtes befinden sich in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis auf Widerruf. Für 
sie gelten die §§ 1 Absätze 1 und 4, §§ 2, 9,10, 
11 Abs. 1 Sätze 2 bis 5, Abs. 2 und 3, §§ 12, 14 
bis 28, 31, 42 und 44 bis 45 dieses Kirchenge-
setzes, ferner die Bestimmungen des Kirchen-
gesetzes über die Ausbildung der Pfarrer und 
Pfarrerinnen (Pfarrerausbildungsordnung - 
PfAO) in der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland). Der Kan-
didat des Pfarramtes führt die Dienstbe-
zeichnung Pastor collaborans (Pastor coll.), 
die Kandidatin des Pfarramtes führt die 
Dienstbezeichnung Pastorin collaborans (Pas-
torin coll.). 
 

 
§ 68 

Ausführungsbestimmungen 
 

  Das Moderamen der Gesamtsynode erlässt 
Ausführungsbestimmungen im Wege der 
Rechtsverordnung, soweit in diesem Gesetz 
eine Ermächtigung erteilt wurde, ansonsten 
kann es Verwaltungsvorschriften zur Durchfüh-
rung des Gesetzes erlassen. 
 

 
§ 69 

Inkrafttreten 
 

 (1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 
1990 in Kraft.* 
 
 (2) Die bisherigen Abschnitte X und XI 
des Pfarrerdienstgesetzes treten gleichzei-
tig außer Kraft. 
________  
* Das Datum des Inkrafttretens bezieht sich auf das Pfar-
rerdienstgesetz in seiner ursprünglichen Fassung 
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Kirchenverordnung  
vom 24. August 2004  
zum Kirchengesetz  

über die Prüfung für nebenberufliche  
Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen 

im Organistendienst, Chorleiterdienst 
und als Posaunenchorleiter  

in der Evangelisch-reformierten Kirche  
(Synode evangelisch-reformierter Kirchen 

in Bayern und Nordwestdeutschland) 
 

 In Ausführung von § 3 Abs. 3 des Kirchen-
gesetzes über die Prüfung für nebenberufli-
che Kirchenmusiker und Kirchenmusikerin-
nen im Organistendienst, Chorleiterdienst 
und als Posaunenchorleiter in der Evange-
lisch-reformierten Kirche (Synode evange-
lisch-reformierter Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland) vom 6. Mai 2004 
(Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 18 S. 
262) hat das Moderamen der Gesamtsyno-
de am 24. August 2004 die folgende Kir-
chenverordnung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Prüfungstermine, Anmeldungsverfahren  

und Zulassung 
 

 (1) Prüfungen finden in der Regel im März 
und April und im Oktober und November jeden 
Jahres statt. Die Prüfungstermine werden vom 
Ausschuss für Kirchenmusik festgesetzt. An-
meldungen für die Prüfung sind bis zum 15. 
Februar bzw. 15. August beim Ausschuss für 
Kirchenmusik einzureichen. 
 
 (2) Der Anmeldung sind beizufügen: 
 
 1. für Organisten und Organistinnen: 
 

a. ein pfarramtliches Zeugnis, 
 
b. ein Bericht des oder der den Bewer-

ber oder die Bewerberin Ausbilden-
den über Umfang, Dauer und Erfolg 
der Ausbildung, 

 
c. der Nachweis über die Wahrneh-

mung des vollständigen Organisten-
dienstes in mindestens 10 Gottes-
diensten, 

 
d. eine Repertoireliste mit fünf freien 

Stücken (Schwierigkeitsgrad: J.S. 
Bach: 8 kleine Präludien und Fugen, 
Toccata von Pachelbel), fünf choral-
gebundenen Stücken (Schwierig-
keitsgrad: Zachow, Pachelbel. Wal-
ther), fünf Chorälen und fünf Reim-
psalmen, die erarbeitet worden sind; 
davon fünf mit einem Choralvorspiel 

und fünf mit einer Intonation, 
 

e. es sollen Kopien der Bescheinigun-
gen über den erfolgreichen Ab-
schluss von Test 1 und Test 2 der 
kirchenmusikalischen Aus- und Fort-
bildungen beigefügt werden. Die 
Tests sollen nicht länger als vier Jah-
re vor dem Bewerbungsdatum abge-
legt worden sein. Der Bewerber oder 
die Bewerberin soll an mindestens 
zwei kirchenmusikalischen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen der E-
vangelisch-reformierten Kirche (Sy-
node evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwest-
deutschland) teilgenommen haben. 

 
 2. für Posaunenchorleitung: 
 

a. ein pfarramtliches Zeugnis, 
 
b. ein Bericht des Bläsers oder der Blä-

serin über Dauer und Umfang der 
bisherigen bläserischen Ausbildung 
und die Mitwirkung in der kirchlichen 
Bläserarbeit, aus dem die Zugehö-
rigkeit zu einem Posaunenchor her-
vorgeht, 

 
c. ein vom Gemeindepfarrer oder der 

Gemeindepfarrerin ausgestellter 
schriftlicher Nachweis über die musi-
kalische Leitung eines Posaunen-
chores während eines gesamten 
Gottesdienstes mit Ein- und Aus-
gangsmusik, Liedbegleitung und 
mindestens einem Reimpsalm; dem 
Nachweis ist eine Liste der im Got-
tesdienst dirigierten Werke beizufü-
gen, 

 
d. Kopien der Bescheinigungen über 

den erfolgreichen Abschluss von 
Test 1 und Test 2 der kirchenmusika-
lischen Aus- und Fortbildungen. Die 
Tests sollen nicht länger als vier Jah-
re vor dem Bewerbungsdatum abge-
legt worden sein. Der Bewerber oder 
die Bewerberin soll an mindestens 
zwei kirchenmusikalischen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen der E-
vangelisch-reformierten Kirche (Sy-
node evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwest-
deutschland) teilgenommen haben.  

 
 3. für Chorleitungen: 
 

a. ein pfarramtliches Zeugnis 
 
b. ein vom Gemeindepfarrer oder der 
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Gemeindepfarrerin ausgestellter 
schriftlicher Nachweis über die musi-
kalische Leitung eines Chores wäh-
rend eines gesamten Gottesdienstes 
(ein Chorsatz, ein Kanon, ein Psalm-
satz); dem Nachweis ist eine schrift-
liche Ausarbeitung der Gottesdienst-
gestaltung beizufügen, 

 
c. ein Bericht über Dauer und Umfang 

der musikalischen Ausbildung und 
der bisherigen Mitwirkung in einem 
Kirchenchor/einer Kantorei, 

 
d. Kopien der Bescheinigungen über 

den erfolgreichen Abschluss von 
Test 1 und Test 2 der kirchenmusika-
lischen Aus- und Fortbildungen. Die 
Tests sollen nicht länger als vier Jah-
re vor dem Bewerbungsdatum abge-
legt worden sein. Der Bewerber oder 
die Bewerberin soll an mindestens 
zwei kirchenmusikalischen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen der E-
vangelisch-reformierten Kirche (Sy-
node evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwest-
deutschland) teilgenommen haben. 

 
 (3) Der Ausschuss für Kirchenmusik ent-
scheidet auf Grund der Unterlagen über die 
Zulassung zur Prüfung. 
 
 

§ 2 
Kirchenmusikalische Aus- und Fortbildung 

 
 (1) Die Kurse der kirchenmusikalischen 
Aus- und Fortbildung zur Vorbereitung auf die 
D-Prüfung in der Evangelisch-reformierten 
Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutschland) 
finden in der Regel an zwei Wochenenden im 
Jahr statt. Sie dienen der Vermittlung elemen-
taren Grundwissens in den Fächern Musikthe-
orie, Kirchenmusikgeschichte, Gottesdienst-
kunde und Gesangbuchkunde. Das in den 
Kursen vermittelte Wissen wird in abschlie-
ßenden Tests nachgewiesen. Die Kurse ste-
hen Gemeindegliedern der Evangelisch-
reformierten Kirche (Synode evangelisch-
reformierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) offen. Eine Teilnahme ist – auf 
Antrag beim Ausschuss für Kirchenmusik – 
auch für Mitglieder anderer Kirchen möglich, 
die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen (ACK) angehören. 
 
 (2) Unterrichtsinhalte der kirchenmusikali-
schen Aus- und Fortbildung sind: 
 
 a) Musiktheorie 

• Sichere Kenntnis der Notenkunde 
(Violin- und Bassschlüssel, Noten-
namen, Oktav-Bereiche, Notenwerte, 
Pausenwerte etc.) 

 
• Kenntnis der Tonarten und ihrer Vor-

zeichen 
 
• Kenntnis der Tonleitern in Dur und 

Moll sowie der Kirchentonarten (für 
Chorleitung auch Singen der Tonlei-
tern bis vier Vorzeichen) 

 
• Bestimmung und Bildung von Inter-

vallen, Dreiklängen und Skalen 
 

• Schriftliche Transponierung eines 
einfachen vierstimmigen Satzes 

 
• Gehörbildung: Erfassen von Interval-

len, Akkorden, Skalen und einfachen 
Rhythmen 

 
 b) Kirchenmusikgeschichte 
 

• Grundwissen der Kirchenmusikge-
schichte 

 
 c) Gottesdienstkunde 
 

• Kenntnis reformierter Gottesdienst-
ordnung 

 
• Kenntnis des Kirchenjahres 

 
• Kenntnis einer anderen evangeli-

schen Gottesdienstordnung 
 
 d) weitere Bestandteile sind: 
  für Organisten und Organistinnen: 
 

• Bedeutung der Orgel im Wandel der 
Zeiten 

 
• Gottesdienstgestaltung mit Orgelmu-

sik 
 

• Kenntnisse der Haupteile der Orgel 
und ihrer Funktion, insbesondere 
Kenntnis des Schleifladensystems 

 
• Stimmen von Zungenpfeifen (Theorie 

und Praxis), allgemeine Orgelpflege 
 

• Kenntnis der wichtigsten Temperie-
rungen und der Besonderheiten his-
torischer Orgeln 

 
• Registrierungskunde 

 
• Orgelmusikgeschichte sowie Orgel-
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unterrichtseinheiten in Kleingruppen 
an verschiedenen Instrumenten 

 
für Posaunenchorleitung: 
 
• Herkunft des heutigen Posaunen-

chorwesens 
 
• Gottesdienstgestaltung mit Bläser-

musik 
 

• Kenntnis der einzelnen Blechblasin-
strumente in Tonumfang und Klang-
charakter 

 
• Kenntnis der Konstruktionsmerkmale, 

Wesen und Bedeutung der Ventile 
und Züge 

 
• Instrumentenpflege 

 
• Mundstückfragen 

 
• Kenntnis möglicher Bläserchorbeset-

zungen 
 
  für Chorleitung: 
 

• Grundzüge der Geschichte der 
Chormusik im evangelischen Gottes-
dienst 

 
• Gottesdienstgestaltung mit Chormu-

sik 
 

• Kenntnis des Tonumfangs der ein-
zelnen Stimmen 

 
• Kenntnis der physiologischen Ele-

mente der menschlichen Stimme 
 

• Stimmpflege 
 

• Stimmprobleme 
 

• Kenntnis möglicher Chorbesetzun-
gen 

 
 

§ 3 
Prüfung 

 
 Die Prüfung erstreckt sich auf folgende 
Gebiete: 
 
1. Für Organisten und Organistinnen: 
 
 1. Orgelspiel 
  (pedaliter und/ oder manualiter, 30 Minu-

ten): 
 

• Vortrag zweier freier Stücke, die von 
der Prüfungskommission 14 Tage vor 
der Prüfung aus der bei der Anmel-
dung eingereichten Repertoireliste 
ausgewählt und dem Kandidaten/der 
Kandidatin mitgeteilt werden. 

 
• Vortrag zweier choralgebundener 

Stücke, die von der Prüfungskom-
mission 14 Tage vor der Prüfung aus 
der bei der Anmeldung eingereichten 
Repertoireliste ausgewählt und dem 
Kandidaten/der Kandidatin mitgeteilt 
werden. 

 
• Spiel zweier Lieder und zweier 

Psalmen und der dazugehörigen 
Choralvorspiele oder Intonationen, 
die von der Prüfungskommission 
während der Prüfung aus der bei der 
Anmeldung eingereichten Repertoire-
liste ausgewählt werden. 

 
• Vomblattspiel gegebener Psalmen, 

Lieder und  Intonationen. 
 
 2. Orgelkunde (mündlich/praktisch, 15 

Minuten): 
 

• Kenntnis der Hauptteile der Orgel 
und ihrer Funktionen 

 
• Kenntnis der wichtigsten Orgelregis-

ter und ihrer Verwendung 
 

• Stimmen von Zungenpfeifen (theore-
tisch und nach Möglichkeit auch 
praktisch) 

 
 3. Gesangbuchkunde (mündlich, 15 Minu-

ten): 
 

• Aufbau des Evangelischen Gesang-
buches, Ausgabe für die Evange-
lisch-reformierte Kirche (Synode e-
vangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland) 

 
• Kenntnis der wichtigsten Liederdich-

ter und -komponisten oder Lieder-
dichterinnen und -komponistinnen 
sowie von ihnen verfasster Lieder 

 
• Überblick über die Epochen des Kir-

chenliedes bis zur Gegenwart 
 

• Entstehung des Reimpsalters und 
seiner Melodien 

 
 Zwei Wochen vor der Prüfung wird dem 
Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin 
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als Schwerpunkt ein Liederdichter oder eine 
Liederdichterin mitgeteilt, dessen oder deren 
Leben und Schaffen in der entsprechenden 
(geistes)geschichtlichen Situation im Prü-
fungsgespräch besonderen Raum einnehmen 
wird. 
 
2. Für Posaunenchorleitung: 
 
 1. Bläserchorleitung (30 Minuten): 
 

• Einspielübungen in der Regel mit 
Bezug zum Prüfungsstück mit leich-
tem bis mittelschwerem Schwierig-
keitsgrad 

 
• Dirigieren eines dem Ensemble und 

den zu Prüfenden bekannten 
Psalms, Chorals eigener Wahl mit In-
tonationen 

 
• Einstudieren und Dirigieren eines 

Choralvorspiels oder einer freien 
Bläsermusik (Literaturbeispiele mit 
vergleichbarem Schwierigkeitsgrad: 
„Vorspiele für Bläser zum „EG“, Nr. 
70, 68, 288, 306, 330, 334, 449, 510; 
„Lass dir unser Lob gefallen“, Bd. III, 
S. 229; „Alte Spielmusik 1“, Nr. 1) 

 
 Die Aufgaben werden der Bewerberin oder 
dem Bewerber zwei Wochen vorher mitgeteilt. 
 
 2. Instrumentalspiel (10-15 Minuten): 
 

• Vortrag eines leichten bis mittel-
schweren solistischen Bläserstückes 
nach eigener Wahl auch in Beglei-
tung eines anderen Instruments oder 
der Vortrag eines polyphonen Wer-
kes aus der eingereichten Reper-
toireliste im solistisch besetzten En-
semble. Dieser Prüfungsteil kann 
auch während eines geistlichen Kon-
zerts, einer Abendmusik, einer Ves-
per oder eines Gottesdienstes in An-
wesenheit der Prüfungskommission 
abgelegt werden 

 
• Vom-Blatt-Spiel einer choralgebun-

denen oder freien Bläsermusik 
 

• Tonleiterspiel bis 4 Vorzeichen 
 
 3. Nachweis folgender Grundkenntnisse 

(mündlich 15 Minuten): 
 

• Probenmethodik 
 
• Kenntnis der gebräuchlichen musika-

lischen Angaben in der Bläserliteratur 

 
• Kenntnis der Hilfsmittel für die prakti-

sche Bläserarbeit 
a) gebräuchliche Bläserchorliteratur und 

ihre Verwendung 
 
b) landeskirchliche Einrichtungen und 

ihre Arbeitsweise zur Unterstützung 
der Bläserarbeit: 

  
 Ausschuss für Kirchenmusik 
 Kirchenmusikalische Bibliothek 
 Kirchenmusikalische Fortbildung 
 Posaunenwerk unter Leitung der  
 Landesposaunenwartin/des Landes- 
 posaunenwartes mit folgenden Ange- 
 boten: 
 Ausschüsse der Bläserarbeit auf Sy- 
 nodalverbandsebene 
 Chorleitertreffen 
 Chorbesuche 
 Anfänger- und Ausbilderbetreuung 
 Chorleiterschnupperkurse 
 Bläserlehrgänge 
 Jungbläsertage 
 Thematische Workshops und Semi-

nare 
 Beratung beim Instrumenten- und      

-Mundstückkauf 
 Literaturempfehlungen 
 
c) Norddeutsche Chorleiterwoche 

 
 4. Gesangbuchkunde: 
 

• Aufbau des Evangelischen Gesang-
buches, Ausgabe für die Evange-
lisch-reformierte Kirche (Synode e-
vangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland) 

 
• Kenntnis der wichtigsten Liederdich-

ter und Liederdichterinnen sowie 
Komponisten und Komponistinnen 
sowie von ihnen verfasster Lieder 

 
• Überblick über die Epochen des Kir-

chenliedes bis zur Gegenwart 
 

• Entstehung des Reimpsalters und 
seiner Melodien 

 
 Zwei Wochen vor der Prüfung wird dem 
Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin 
als Schwerpunkt ein Liederdichter oder eine 
Liederdichterin mitgeteilt, dessen oder dern 
Leben und Schaffen in der entsprechenden 
(geistes)geschichtlichen Situation im Prü-
fungsgespräch besonderen Raum einnehmen 
wird. 
 



 - 321 -

3. Für Chorleitung: 
 
 1. Chorleitung (30 Minuten): 

• Chorische Stimmbildung mit Bezug 
zum Prüfungsstück 

 
• Einstudieren und Dirigieren (ohne 

Klavier) eines leichten drei- oder 
vierstimmigen Chorsatzes (z.B. aus 
Chorheft 1 oder 2 zum EG) oder ei-
nes Psalmensatzes (Cl. Goudimel, J. 
Crüger) 

 
a. Singen der Einzelstimmen 
b. Angeben der Töne mit der Stimmga-

bel 
c. Partiturspiel (fakultativ) 
 
• Einstudieren eines Kanons 

 
 2. Singen (15 Minuten): 
 

• Vortrag zweier Lieder aus unter-
schiedlichen Stilepochen und zweier 
unbekannterer Psalmen (auswendig 
erste Strophe, vorbereitet, eventuell 
mit Begleitung) 

 
• Vom-Blatt-Singen einfacher Chor-

stimmen 
 

• Kenntnis der Funktionsweise der 
menschlichen Stimme 

  
 3. Nachweis folgender Grundkenntnisse 

(mündlich, 15 Minuten): 
 

• Probenmethodik 
 
• Stimmumfang im gemischten Chor 

 
• Musikalische Angaben in der Chorli-

teratur 
 
• Möglichkeiten der „Kantoreipraxis“ 

und der Aufführungsmöglichkeiten 
von Psalmensätzen 

 
• Hilfsmittel der Chorarbeit 

 
a. Gebräuchliche Chorsammlungen 

und deren Verwendung 
b. Landeskirchliche Einrichtungen 

und ihre Arbeitsweise zur Unter-
stützung der kirchenmusikali-
schen Arbeit (Ausschuss für Kir-
chenmusik, Fortbildungsangebo-
te, Landeskirchenmusikdirektor, 
Landesposaunenwart, kirchen-
musikalische Bibliothek usw., 
Verband evangelischer Kirchen-

chöre Deutschlands) 
   
 Die Aufgaben werden dem Bewerber oder 
der Bewerberin eine Woche vorher mitgeteilt. 
 
 4. Gesangbuchkunde (mündlich, 15 Minu-

ten): 
 

• Aufbau des Evangelischen Gesang-
buches; Ausgabe für die Evange-
lisch-reformierte Kirche (Synode e-
vangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland) 

 
• Kenntnis der wichtigsten Liederdich-

ter und Liederdichterinnen sowie der 
Komponisten und Komponistinnen 
und der von ihnen verfassten Lieder 

 
• Überblick über die Epochen des Kir-

chenliedes bis zur Gegenwart 
 

• Entstehung des Reimpsalters und 
seiner Melodien 

 
 Zwei Wochen vor der Prüfung wird dem 
Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin 
als Schwerpunkt ein Liederdichter oder eine 
Liederdichterin mitgeteilt, dessen oder deren 
Leben und Schaffen in der entsprechenden 
(geistes)geschichtlichen Situation im Prü-
fungsgespräch besonderen Raum einnehmen 
wird. 
 

§ 4 
Bewertung der Prüfung 

 
 (1) Für Organisten und Organistinnen 
 
 1. Die Ergebnisse der Prüfung nach § 3 in 

den einzelnen Fächern können mit Prä-
dikaten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, 
„ausreichend“ und „ungenügend“ bewer-
tet werden. Die Prüfung ist nicht bestan-
den, wenn ein Teilbereich mit „ungenü-
gend“ bewertet wurde. Teilbereiche, die 
mit „ungenügend“ bewertet wurden, 
können frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin im Rahmen einer Nachprü-
fung wiederholt werden. Jede Teilprü-
fung kann bis zu zweimal wiederholt 
werden. 

 
 2. Die Bewertung des Orgelspielers erfolgt 

nach folgenden Kriterien: 
 
 a) Benotung der praktischen Fächer: 
 
  1) (sehr gut) außergewöhnliche Leis-

tungen in souveräner und fehlerloser 
Gestaltung 
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  2) (gut) fehlerloses Spiel (ohne Unter-

brechung), abgesehen von kleinen 
Nervositätsfehlern 

   
  3) (befriedigend) flüssiges ununterbro-

chenes Spiel (ohne Absetzen) mit ei-
nigen Fehlern, die nicht störend sind 

   
  4) (ausreichend) ununterbrochenes 

Spiel mit wiederholten Fehlern 
   
  5) (nicht ausreichend) ständig unterbro-

chenes und mit Fehlern durchsetztes 
Spiel 

 
 b) Benotung theoretischer Fächer: 
 
  1) (sehr gut) souveräne Beherrschung 

des Stoffes und Entwicklung eigener 
Gedanken 

  
  2) (gut) Präsenz des Stoffes mit siche-

rem Gedächtnis 
 
  3) (befriedigend) Kenntnis des Stoffes 

bei entsprechendem „Nachhelfen“ 
durch die Prüfer 

 
  4) (ausreichend) lückenhafte Kenntnis-

se, die noch einen Überblick über 
den Stoff erkennen lassen 

 
  5) (nicht ausreichend) lückenhafte 

Kenntnisse ohne Überblick über den 
Stoff 

 
 (2) Für Posaunenchorleitung 
 
 1. Die Ergebnisse der Prüfung nach § 3 in 

den einzelnen Fächern können mit Prä-
dikaten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, 
„ausreichend“ und „ungenügend“ bewer-
tet werden. 

  Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn 
nicht mindestens ausreichende Leistun-
gen in der Bläserchorleitung und dem 
Instrumentalspiel erbracht werden. Un-
genügende Leistungen in Teilbereichen 
(§ 3, 1-3) können frühestens zum nächs-
ten Prüfungstermin einzeln im Rahmen 
einer Nachprüfung wiederholt werden. 
Jede Teilprüfung kann bis zu zweimal 
wiederholt werden. 

 
 2. Die Bewertung der Bläserchorleitung 

erfolgt nach folgenden Kriterien: 
 
  a) Körpersprache, Haltung, Sprache (3 

Punkte)  
 

• Haltung, Auftreten, Ausstrahlung 

• Sprache 
• Gestik, Mimik, Augenkontakt 
 
b) Schlagtechnik (5 Punkte) 
 
• Bereitschaftsstellung 
• Einsätze 
• Abschlag 
• Schlagmodell 
• Suggestive Atmung 
 
c) Musikalische Arbeit (5 Punkte) 
 
• Anteil der musikalischen Arbeit 
• Einsatz der musikalischen Arbeit zum 

richtigen Zeitpunkt 
• Unterstützung durch das Dirigat 
• Ansagen, Hilfen 
• Intonation 
 
d) Methodik (4 Punkte) 
 
• Probenaufbau 
• Probenablauf 
• Inhalte 
• Arbeitstempo 

 
 Das Gesamtergebnis der Bläserchorleitung 
wird wie folgt festgelegt: 
 
sehr gut   = 15-17 Punkte 
gut     = 11-14 Punkte 
befriedigend  =   7-10 Punkte 
ausreichend  =   4-  6 Punkte 
nicht ausreichend =   weniger als 4  
       Punkte 
 
 3. Bewertung des Instrumentalspiels: 
 

• (sehr gut) außergewöhnliche Leis-
tung in souveräner und fehlerloser 
Gestaltung. Im Ensemblespiel Prä-
sentation von kammermusikalisch 
sehr überzeugendem Spiel 

 
• (gut) fehlerloses Spiel – abgesehen 

von kleinen Nervositätsfehlern – mit 
schöner Klangqualität 

 
• (befriedigend) flüssiges ununterbro-

chenes Spiel mit kleinen Aussetzern, 
die nicht störend sind 

 
• (ausreichend) ununterbrochenes 

Spiel mit mehreren Aussetzern, die 
den musikalischen Vortrag auffallend 
beeinträchtigen, aber wieder musika-
lisch eingefunden 

 
• (nicht ausreichend) mangelhafte 
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Tonqualität und mit störenden Feh-
lern durchsetztes, unsicheres Spiel. 

 
 4. Bewertung theoretischer Fächer: 
 

• (sehr gut) souveräne Beherrschung 
des Stoffes und Entwicklung eigener 
Gedanken 

 
• (gut) Präsenz des Stoffes mit siche-

rem Gedächtnis 
 

• (befriedigend) Beherrschung des 
Stoffes bei entsprechendem „Nach-
helfen“ durch die Prüfer 

 
• (ausreichend) lückenhafte Kenntnis-

se, die noch einen Überblick über 
den Stoff erkennen lassen 

 
• (nicht ausreichend) lückenhafte 

Kenntnisse ohne Überblick über den 
Stoff 

 
 (3) Für Chorleitung 
 
 1. Die Ergebnisse der Prüfung nach § 3 in 

den einzelnen Fächern können mit Prä-
dikaten „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, 
„ausreichend“ und „ungenügend“ bewer-
tet werden. 

  Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn 
ein Teilbereich mit „ungenügend“ bewer-
tet wurde. Ungenügende Leistungen in 
Teilbereichen (§ 3, 1-4) können frühes-
tens zum nächsten Prüfungstermin im 
Rahmen einer Nachprüfung wiederholt 
werden. Jede Teilprüfung kann bis zu 
zweimal wiederholt werden. 

 
 2. Die Bewertung der Chorleitung erfolgt 

nach folgenden Kriterien: 
 
  a) Körpersprache, Haltung, Sprache 
  

• Haltung, Auftreten, Ausstrahlung 
 
• Sprache 

 
• Gestik, Mimik, Augenkontakt 
 

  b) Schlagtechnik 
 

• Bereitschaftsstellung 
 
• Einsätze 

 
• Abschlag 
 
• Schlagmodell 

 
• Atmung 
 
c) Musikalische Arbeit 

• Stimmliche, textbezogene und musi-
kalische Arbeit 

 
• Vorsingen 

 
• Intonationen 

 
• Unterstützung durch das Dirigat 
 
d) Methodik 
 
• Probenaufbau 
 
• Probenablauf 

 
• Fachliche Informationen 

 
• Arbeitstempo 

 
• Ansagen, Hilfen 

 
 

§ 5 
Einspruchsrechte  

gegen den Verlauf der Prüfung 
 
 Einsprüche gegen den Verlauf der Prüfung 
und die Beurteilung der Leistungen können 
von dem Prüfungskandidaten oder der Prü-
fungskandidatin innerhalb eines Monats an das 
Moderamen der Gesamtsynode gerichtet wer-
den. Dieses entscheidet über den Einspruch 
im Einvernehmen mit dem Ausschuss für Kir-
chenmusik, wobei die Mitglieder der jeweiligen 
Prüfungskommission kein Stimmrecht haben. 

 
 

§ 6 
Ausstellung eines Zeugnisses 

 
 Über die bestandene Prüfung wird vom 
Moderamen der Gesamtsynode ein Zeugnis 
ausgestellt. 

 
§ 7 

Gebühren 
 

 Prüfungsgebühren werden nicht erhoben. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
 Diese Verordnung tritt am 1. September 
2004 in Kraft. 
 
 
 L e e r , den 24. August 2004  
 
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 
 

S c h m i d t                                     D u i n  
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Personalnachrichten 
 

 
 In den Ruhestand wurde versetzt: 
 

Pastor 
Dieter R ö t t e r i n k, 
Schüttorf, 
mit Ablauf des 
31. Juli 2004  
 
 

  Gemäß § 6 des Kirchengesetzes über 
den Dienst der ehrenamtlichen Ältestenpredi-
ger und Ältestenpredigerinnen wurde zum 31. 
Mai 2004 entpflichtet: 
 
 

Dieter B r e m e r, 
Hildesheim 
 
 

  
 Es hat Gott, dem Herrn über Leben und 
Tod, gefallen, aus diesem Leben heimzurufen: 
 

Pastor i.R. 
Dr. Christiaan Frederick Beyers Naudé 

 
 Geboren am 10. Mai 1915 in Roodeport, 
Südafrika. 1939 in Wellington ordiniert. 1942-
1963 Pastor der Nederduitse Gereformeerde 
Kerk (NGK). 1964-1980 Direktor des Christli-
chen Instituts. Bis 1984 Generalsekretär des 
Südafrikanischen Kirchenrats. 
Ruhestandspfarrer der Evangelisch-reformier-
ten Kirche seit 1. Januar 1984. 
 
 Gestorben am 7. September 2004. 
 
 Psalm 23,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis 
 

Kur- und Urlauberseelsorgedienste  
in Bayern, Sommer 2005  

 
 Die Evang.-Luth. Kirche in Bayern bietet 
Pfarrerinnen und Pfarrern aus den Gliedkir-
chen der EKD (auch rüstigen Ruheständlern) 
85 vierwöchige Einsätze als Kur- und Urlau-
berseelsorger/innen in landschaftlich schön 
gelegenen Urlaubs- und Kurorten in Bayern 
an. Gefordert ist die Bereitschaft zu lebensna-
her Verkündigung, Seelsorge und Mitarbeit im 
Rahmen des örtlichen Kur- und Urlauberseel-
sorgekonzeptes. Die Bejahung der volkskirch-
lichen Situation einer Kurgäste- und Urlauber-
gemeinde wird vorausgesetzt. 
 
 Bei Übernahme eines solchen Dienstes 
werden die Fahrtkosten (DB günstigster Tarif) 
erstattet, ein Zuschuss zur Unterkunft gewährt 
(bei Familien, die mit am Einsatzort sind: kos-
tenlose Ferienwohnung bei Stellen der Gruppe 
I und II) und – je nach Stelle – eine Aufwands-
entschädigung von 266 € bis 336 € gezahlt. 
Bewerbern im aktiven Dienst wird je nach lan-
deskirchlicher Regelung ein Teil des Dienstes 
nicht auf den Urlaub angerechnet. 
 
 Die Ausschreibungen der einzelnen Ge-
meinden und die Bewerbungsunterlagen erhal-
ten Sie unter folgender Adresse: 
 
Landeskirchenamt München,  
Referat C1.1 
Kirchenrat Steinbauer 
Postfach 20 07 51 
80007 München 
Fax (0 89) 54 91 63 67.  
 
Bewerbungen müssen spätestens 19. No-
vember 2004 vorliegen. 
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